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Teil 1 Begründung

1.0 Rahmenbedlngungen

Die Ortsgemeinde Deimberg verfügt derzeit über keine freien Bauplåtze bzw. Baulandreserven

um Bauwilligen aus der ortsansässigen Bevölkerung entsprechende Ressourcen zur Verfügung

zu stellen. Es werden dabei vor allem Flächen nachgefragt, in denen auch landwirtschaftliche

Wirtschaftsstellen zulässig sind, Entsprechende innerörtliche Potentiale können durch

Umnutzung, Nutzungsaktivierungen oder Baullickenschluss nicht freigesetzt werden bzw. die

derzeitigen Eigentümer sehen sich nicht zu einem solchen Schritt veranlasst. Da in der

Vergangenheit mehrere junge Familien aus der Ortsgemeinde mangels fehlendem attraktiven

Bauland abgewandert sind und mittlerweile eine statistisch belegbare rückläufige

Einwohnezahl festzustellen ist, soll diesem Trend durch die bedarfsorientierte Bereitstellung

neuer Bauflächen im Dorf entgegengewirkt werden.

ln der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde für Deimberg ein

Bruttowohnbauflåchenbedarf von 0,3 ha genannt. Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz

2004 gibt für die Ortsgemeinde Deimberg ebenfalls einen Schwellenwert von 0,3 ha vor und

weist dem Dorf die besondere Funktion ,Landwirtschaft' zu, Diese Funktion wird in erster Linie

Gemeinden zugewiesen, die von günstigen landwirtschaftlichen Betriebs- und

Produktionsstrukturen geprägt sind. Daneben erfolgt die Zuweisung in solchen Fällen, in denen

die Landwirtschaft zur Aufrechterhaltung der Leistungsfåhigkeit der Siedlungsstruktur tlber die

Pflege und Erhaltung der gewachsenen Kulturlandschaft beitragen soll, Weiter sollen für die

Landwirtschaft sehr gut bis gut geeignete Böden in ausreichendem Umfang erhalten werden.

Topographisch ist das geplante Plangebiet auf dem Sirdhang einer Hochfläche gelegen, die

überwiegend ackerbaulich genutzt wird. Die künftige Bebauung erstreckt sich beidseits der

Dorfstraße (Kreisstraße 62) am östlichen Orteingang von Deimberg auf einer måßig geneigten

Wiesenfläche mit Böschungskante zur Straße und würde eine Enrueiterung des

Siedlungsgefüges in östliche Richtung darstellen. Oberhalb des geplanten Baugebiets befinden

sich einzelne Obstbaumbestände, die südöstlich des Baugebiets gelegenen Strukturen sind als

,Streuobstgelände SO Deimberg' zut Erhaltung besonderer Lebensgemeinschaften

biotopkartiert. Das Baugebiet befindet sich auf einer mittleren Höhe von 363 m u. NN.
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2.0 Verfahrenaablauf

Grundlage f[lr die Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Au¡m obersten Flur,, in
Deimberg ist das Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI, IS..2414) in der derzeit güttigen Fassung,

Der Ortsgemeinderat von Deimberg hat am 13

Bebauungsplanes beschlossen (S Z BauGB),

Dezember 2010 die Aufstellung dieses

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 02. Februar 2011 ortsüblich
bekannt gemacht (g 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Die frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung an dieser Bebauungsplanung gem¿iß g 3 Abs, 1

BaUGB wurde am 20, Juli 2011 in Form der Bekanntmachung durchgefùrhrt, Der planentwurf

lag anschließend bis zum 22. August 2011 zur Einsichtnahme und Erörterung offen. Aus der
Bürgerschaft wurden zwei Stellungnahmen zu dem Planentwurf abgegeben, die vom
Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 02. April 2012 geprüft und entschieden wurden. Die
Entscheidung des Orlsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 03. Mai ZOLZ
mitgeteilt.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (T0B), deren Aufgabenbereich durch
die Planung berührt werden kann, wurden im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung gemäß g 4
Abs. 1 BaUGB mit Schreiben vom 14. Juli 2011 überdie Planaufstellung unterrichtet. Sechzehn
dieser Beteiligten haben Stellungnahmen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner
Sitzung am 02. April 2012 geprüft und entschieden wurden. Die Entscheidung des
Ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 03. Mai 2012 mitgeteilt.

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß $ 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben
vom 14, Juli 2011. Von Seiten der benachbarten Gemeinden wurden keine Stellungnahmen zu
dem Planentwurf vorgetragen.

Hinweis: Gemaß $ 4a Abs. 2 BauGB wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß g 3
Abs. 1 BauGB gleichzeitig mit der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß g 4 Abs. 1 BauGB durchgefuhrt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes ,,Am Weiher - Auf'm obersten Flur" in der planfassung

,,September 2013" hat mit den Anderungen und Ergänzungen, welche der planentwurf

aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates Deimberg vom 02. April 2012 erfahren hat,
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einschließlich den planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen textlichen Festsetzungen,

der Begrtindung mit Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit von 05. Dezember 2013 (Arbeitstag) bis

einschließlich 10, Januar 2014 (Arbeitstag) Öffentlich ausgelegen ($ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB),

Ort und Dauer der Auslegung wurden am 27. November 2013 ortsüblich bekannt gemacht ($ 3

Abs. 2 Satz 2 BauGB). lm Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen

abgegeben.

Die Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 28. November 2013 über die öffentliche

Auslegung des Planentwurfes gemåß $ 3 Abs, 2 BauGB unterrichtet. Wåhrend der Auslegung

gingen keine Stellungnahmen ein,

Die BehÖrden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 28.

November 2013 gemäß $ 4 Abs,2 BaUGB beteiligt, Dreizehn dieser Beteiligten haben

Stellungnahmen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 24. März 2014

geprûft und entschieden wurden. Die Entscheidung des Ortsgemeinderates wurde den

Beteiligten mit Schreiben vom 26. Januar 2016 mitgeteilt.

Hinweis: Gemåß $ 4a Abs. 2 BaUGB wurde die öffentliche Auslegung gemäß S 3 Abs, 2

BauGB gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemåß $ 4 Abs. 2 BaUGB durchgeführt.

Der Ortsgemeinderat von Deimberg hat am 24. März 2014 den Bebauungsplan einschließlich

den planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen textlichen Festsetzungen sowie der

Begründung mit Umweltbericht als Satzung beschlossen (S 10 Abs. 1 BauGB i.V,m. $ 24

GemO und $ 88 LBauO). Anschließend wurde der Bebauungsplan ausgefertigt und ortsüblich

bekannt gemacht (vgl. Planurkunde).

3.0 Grenze des räumllchen Geltungebereiches

Die Grenze des 1. räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes,,Am Weiher / Auf'm

obersten Flur" umfasst folgende Grundstucke mit den Flurstücks-Nummern in der Gemarkung

Deimberg: 53 (teilweise),71 (teilweise), 77 (teilweise);7812 (Kreisstraße 62, teilweise), 79, 80.

Das Plangebiet umfasst ca. 0,55 ha.

Die Grenze des 2, räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Auf'm

obersten Flur" umfasst das Grundstück mit der Flurstücks-Nummer 271 (Êrsalzflåche E1) in

der Gemarkung Deimberg und besitzt eine Größe von ca, 0,35 ha,
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Die Gesamtfläche des räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes ,,Am Weiher /
Auf'm obersten Flur" umfasst ca. 0,9 ha.

4.0 Anlags der Planung

Seitens der ortsansåssigen Bevölkerung wurden in der letzten Zeit häufig Anfragen bezüglich
verfügbarer Baugrundstucke an die Gemeinde herangetragen. Dabei wurden vor allem Flächen
nachgefragt, in denen auch landwirtschaftliche Wirtschaftsstellen zulässig sind, Nachdem
innerörtliche Bauflächen fast vollständig bebaut und sonstige innerörtliche Flächen nicht
verfügbar sind, sollen mit der bedarfs- bzw, nachfrageorientierten Umsetzung des Baugebietes
,,Am Weiher - Auf'm obersten Flur" attraktive Baugrundstücke, vor allem für Einheimische, zur
Verftigung gestellt werden. Die Ortsgemeinde reagiert damit auch auf die statistisch belegte
rückläufige Einwohnezahl, da viele junge Familien in der Vergangenheit abgewandert sind,
weil im Ort kein attraktives Bauland zut Verfügung stand. lm Zuge des
Bebauungsplanverfahrens konnte der nördliche Baugebietsteil bereits an Bauwillige vermittelt
werden' sodass hier u,a. die Entwicklung einer Hoflage mit Reithalle im Raum steht,
Da es bei der Erstellung eines Bebauungsplanes aus wirtschaftlichen Gründen
(Planungskosten) gewisse Mindestgrößen gibt, wird der neue Bebauungsplan als
abschließende Baulandreserve der ortsgemeinde entwickelt.
Die Erschließung des Gebietes soll nur dem tatsåchlichen Bedarf (d.h. Baulandnachfrage)
entsprechend erfolgen, sodass frir die Ortsgemeinde kaum ,,Vorleistungen" entstehen,

Folgende Ziele werden mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes verfolgt:

' Nachfrageorientierte Nutzungs-, Parzellierungs- und Bebauungsm0glichkeiten

' Funktionsgerechte und flächensparende Erschließung unbebauter Baulandreserven
. Schaffung eines eingegrünten Ortsrandes

5.0 Entwickluns eu8 dem Flächennutzungsplan

Der seit dem 14. Juni 2006 rechtskråftige Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde
Lauterecken weist den Bereich der künftigen Bebauung als geplante Mischbaufläche mit einem
Umfang von 0,4 ha eus. Es wird auf einen nördlich zum plangebiet bestehenden
landwirtschaftlichen Betrieb hingewiesen (Klärung der lmmissionsproblematik). Als
landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahme wird eine Ortsrandeingrirnung genannt, in
der Gehölzpflanzungen als Wind- und Sichtschutz vorgenommen werden, Außerdem sind die
angrenzenden streuobstflächen zu erhalten und bei Bedarf zu ergänzen.
Die Festsetzungen des Bebauungsplans greifen diese Forderungen auf, der Bebauungsplan ist
somit aus den Darstellungen des Flåchennutzungsplanes entwickelt.
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6.0 Planlnhalte

6.1 Art der baullchen Nutzung
Die Gemeinde Deimberg beabsichtigt mit der Ausweisung des Baugebietes ,,Am Weiher /
Auf'm obersten Flur" Bauland ftlr die ortsansässige Bevölkerun g zur Verfügung zu stellen.
Dabei soll insbesondere die durch die angrenzende bestehende Bebauung vorgegebene
städteba uliche Entwicklung a ufgeno m men u nd fortgesetzt werden,
Das Baugebiet dient demnach als Dorfgebiet der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesen¡ich
störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenden
Handwerksbetrieben. Zulässige Nutzungen innerhalb des festgesetzten Dorfgebietes sind
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugeh6rigen Wohnungen
und Wohngebåude, Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden
Nutzgärten und landwirtschaftliche Nebenenrverbsstellen, Sonstige Wohngebåude, Betriebe zur
Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschafilicher Erzeugnisse,
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbungsgewerbes, Sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für öriliche Venrvaltungen sowie ftir
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen,

Zur Sicherung bzw. Gewåhrleistung eines stÖrungsfreien Feierabends und einer
auskÖmmlichen Nachtruhe, die insbesondere zu Gunsten der Wohnnutzung im Dorfgebiet
erforderlich sind, sind im Plangebiet Spiel- und Automatenhallen, Diskotheken und Nachilokale
jeglicher Art sowie Vorfuhr- und Geschåftsräume, deren Zweck auf die Darstellung mit
sexuellen Charakter ausgerichtet sind, unzulåssig. Es liegt in der Natur von
Vergnügungsstätten' dass sie mehr oder minder von Unruhe, Lärm und anderen
Begleiterscheinungen geprågt und infolgedessen in den dem Wohnen dienenden benachbarten
Gebieten unzutråglich sind. Außerdem sind die allgemein bekannten Störungen und
Belästigungen, unter anderem durch den Zu- und Abfahrtsverkehr zur Nachtzeit und das
Verhalten der durch die Vergnügungsstätten entsprechend animierten Besucher nicht zu
verhindern oder zu unterbinden. Mit dem Ausschluss von ,,nicht kerngebietstypischen,,
Vergnügungsstätten im Plangebiet sollen städtebaulich negative Wirkungen auf das gesamte
Ortsbild ausgeschlossen werden, da die Vergnügungsstätten nicht nur den Gebietscharakter
des Dorfgebietes beeinträchtigen würden sondern, aufgrund der exponierten Lage am
Ortseingang, des gesamten Ortsbildes.

6.2 Maß der baulichen Nutzung
Das Maß der baulichen Nutzung ist ein den Stådtebau entscheidend prägendes Element, Das
für die jeweilige ö¡'tliche Situation angemessene bzw. vertretbare Maß der baulichen Nutzung
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wurde unter Bertrcksichtigung der in $ 1 Abs. 5 BauGB aufgeführten Belange bestimmt,
insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhåltnisse, die
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, des Umweltschutzes und des Bodenschutzes.
Entscheidend für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung ist die städtebauliche Dichte,
Dem Satzungscharakter des Bebauungsplanes als Ortsrecht entsprechend, ist das Maß der
baulichen Nutzung in den Teilbereichen ,,A" und ,,B" eindeutig bestimmt,
Dies geschieht durch die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse, der Grundflächenzahl und
der Geschossflåchenzahl.

Des Weiteren wurde für die Teilbereiche ,,4" und ,,8" die Höhenentwicklung der Gebåude durch
die Festsetzung von Trauf' und Firsthöhe eingegrenzt, Durch diese Festsetzungen wird
sichergestellt, dass die städtebauliche Gestalt des Ortsrandes sowohl orts- als auch
landschaftsbildlich ausformuliert wird. Somit wird den besonderen Ansprüchen an einen
Ortsrandabschluss Rechnung getragen. Eine gesteuerte Ortsentwicklung ist somit möglich
ohne die charakteristischen Eigenschaften des Ortsbildes und vor allem auch der Topographie
zu zerstören.

Die Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die Grundflåchen von Garagen und
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des g 14 BauNVO sowie baulicher
Anlagen unterhalb der Gelåndeoberflåche, durch die das Baugrundsttick lediglich unterbaut
wird, ist bis zu einer GRZ von 0,6 maximal zulåssig. ln Verbindung mit einer GRZ von 0,S stellt
dies einerseits die Verdichtungsgrenze für dieses Gebiet dar und ermöglicht andererseits,
durch eine Begrenzung der Versiegelung, die Bindung eines größtmöglichen Anteils des
Oberflächenwassers am Entstehungsort.

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflåche und Nebenanlagen
Die Bauweise ist eine besondere Bestimmung für die Anordnung der Gebåude im Verhåltnis zu
den Nachbargrundstücken; ihre Festsetzung erfolgt nach $ 9 Abs. 1 Nr, 2 BauGB i, V, m. der in
$ 22 BauNVO enthaltenen Regelung.

Die offene Bauweise ist durch den seitlichen Grenzabstand gekennzeichnet. Der sei¡iche
Grenzabstand ist in der landesrechtlich vorgeschriebenen Breite über die gesamte Tiefe des
Grundstücks einzuhalten. Die festgesetzte offene Bauweise bietet vielfältige Gestaltungs- und
Variationsm0glichke¡ten, die den individuellen Bedürfnissen von Bauwilligen entsprechen,

Zur Wahrung des dÖrflichen Gebietscharakters und der Siedlungsstruktur werden die
Bauformen,,Einzelhaus" und,,Doppelhaus" im Bebauungsplan festgesetzt.

Mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen werden die bebaubaren Bereiche
des Grundstücks definiert und damit die Verteilung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück
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geregelt, Diese Festsetzung ist Voraussetzung für einen quel¡fiz¡erten Bebauungsplan nach S
30 BauGB und els Ergånzung zu Art und Maß der baulichen Nutzung erforderlich, Durch die
Festsetzung wird gewährleistet, dass der Umfang der überbaubaren Grundstúcksflåchen im
Zusammenhang mit dem Maß der baulichen Nutzung entscheidend eine umweltgerechte,
sparsamê und wirtschaftliche Grundstücksausnutzung ebenso bestimmt wie den
stadtråumlichen Gesamteindruck der realisierten Baukörper.
Die Begrenzung der uberbaubaren Grundstücksflåchen durch Baugrenzen gemäß g 23 Abs. 3
BaUNVO ermöglicht die Positionierung der Hauptgebäude in einem Abstand von 3,00 - 4,S0 m
zum Straßenrend, wodurch gewåhrleistet wird, dass die ruckwärtigen Bereiche oder die der
Straße zugewandten Bereiche einer privaten Freiflächennutzung zugeführt werden, ohne das
diese Freiflächennutzung aufgrund der Gebåudestellung eingeschrånkt wird und gleichzeitig die
Verkehrssicherheit in der Kreisstraße K62 gewährleistet bleibt. Gleichzeitig sichert ein 0,75 m
breiter Sicherheitsstreifen, der von jeglicher Bebauung, Begrünung und Einfriedung freizuhalten
ist, die Sicherheit bzw. Einsehbarkeit der Verkehrsflächen entsprechend den Vorgaben des
LBM Kaiserslautern.

Eine Begrenzung der Befestigung der nicht überbaubaren Grundstucksflächen dient vorrangig
dem schutz des Bodens und entspricht somit dem g 1a BauGB.

6.4 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
Stellflåchen sind Flåchen, Garagen ganz oder teilweise umschlossene Råume zum Abstellen
von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffenilichen Verkehrsflächen.
Gemäß $ 12 Abs. 1 sind StellplËitze und Garagen in allen Baugebieten zulässig. Sie sind
typisch ZubehÖr-Bauten, die eine Hauptbebauung und einen durch diesen bestimmten Bedarf
voraussetzen' Die Festsetzung für mindestens zwei Stellplåtze je Wohneinheit auf dem
Grundsttick soll sicherstellen, dass mögliche Beeinträchtigungen des Fahrverkehrs in dem
Wohngebiet, welche durch unsachgemåß abgestellte Fahrzeuge hervorgerufen würden, nicht
auftreten. Durch diese Festsetzung ist es möglich, den Straßenraum weitgehend vom ruhenden
Verkehr freizuhalten, Die Aufenthaltsfunktion der Straße wird dadurch gestärkt,

Nebenanlagen im Sinne von $ 14 BauNVO sind grundsätzlich in allen Baugebietstypen
zulåssig' Dabei kÖnnen die Nebenanlagen auch außerhalb der tiberbaubaren
Grundstücksflächen im seitlichen und rückwärtigen Bereích angesiedelt werden,

6.5 Flächen, die von Bebauung frelzuhatten slnd, und ihre Nutzung
Vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der K 62 wird ein 0,75 m breiter Schutzstreifen
festgesetzt, der von jeglicher Bebauung, Begrünung und Einfriedung freizuhalten ist um die
Sicherheit der Verkehrsflåchen zu gewährleisten. ln einer Vor-Ort-Besprechung am 1g,01 .2012
wurde diese Maßnahme zum Schutz der Verkehrsanlagen vereinbart. Mit der Festsetzung

lngenieurbtlro Te|,06361 /921 5-0, Fax 06361 /gzt Sg3P \Abts\ProjekteU) 8e$ doc



Gemeinde Deimberq, Bebauu nqsplan "Am Weiher / Auf m obersten Flur', Proiekt-Nr.: D 07 121 E/R 32

werden zudem die Erfordernisse von Straßenraumgestaltungen und råuml¡cher Fassung der
Verkehrsfläche entscheídend geprågt und entsprechend dem Ortsbild weitergeführt.

6.6 Verkehrsflächen,VerkehrsflächenbesondererZweckbeatimmung
Die öffentlichen Verkehrsflächen besitzen vielfältige Funktionen. Für das Baugebiet ,,Am
Weiher / Auf'm obersten Flur" dienen sie der Erschließung der bebauten und unbebauten
GrundstÛcke, Daruber hinaus dienen s¡e der Kommunikation und dem Aufenthalt der
Bewohner. Straßenraumgestaltungen und die räumliche Fassung prägen entscheidend das
ortsbild. lm Zuge der Baugebietsausweisung wird die bestehende ,,Dorfstraße,, als
Erschließungsstraße verwendet. Die,,Dorfstraße" erftillt als klassifizierte Kreisstraße (K62) auch
eine uberörtliche Funktion.

Entlang des srldlichen Fahrbahnrandes der Kreisstraße 62 wird als Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung ein Gehweg entsprechend dem Planeintrag mit einer Breite von 1,S0 m
festgesetzt' Der Gehweq (Mindestbreite: 1,50 m) ist laut Vor-Ort-Abstimmung mit dem
Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (19.01,2012) bis zum ,letzten' Grundstuckszugang - von
der Ortslage aus gesehen - auszubauen und kann auf Höhe des Grundstücks mit der
Flurstücksnummer 81 unterbrochen werden (Anschluss an bestehendem Gehweg in Ortslage
nicht möglich). Der Gehweg ist ausreichend zu befestigen (ggf. pflaster).

Die festgesetzte Gehweglånge im Bebauungsplan von ca. 33,00 m orientiert sich an dem zu
erwartenden ,letzten' Grundstuckszugeng im Baugebiet und korrespondiert mit der
Festsetzung, dass keine Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken auf einer Länge von 2s,00
m ab dem neuformulierten ortsrand erfolgen sollen, sollten beidseits der K 62 die ,letzten,
Grundstückszugänge unterhalb von 33,00 m liegen, so kann der Gehweg bedarfsorientiert
verkürzt ausgebaut werden entsprechend der städtebaulichen Notwendigkeit. Er dient
gleichzeitig als Leitungszone der erforderlichen Erschließungsanlagen.

Zudem werden Sichtdreiecke gemäß der Maßgabe der RAS-K1 (Ausgabe lggg) festgesetzt,
die im Sinne der verkehrssicherheit am Ortseingang, von Bewuchs und Bebauung uber 0,g0 m
ab der Fahrbahnoberkante der K 62lreizuhalten sind.

Die Festsetzung der örtlichen Verkehrsflächen gehört grundsåtzlich zum Mindestinhalt eines
qualifizierten Bebauungsplanes.

6.7 Höchstzutässige Zahl der wohnungen in wohngebäuden
lm Geltungsbereich des Bebauungsplans sind je vollendete 550 m2 Grundstucksfläche I

maximal drei Wohnungen im Hauptgebåude (zulässige Bauweise: Einzelhaus, Doppelhaus)
zulässig' Einerseíts soll hiermit die Siedlungsdichte im Baugebiet, mit Blick auf die bestehende
Struktur in der Ortsgemeinde Deimberg, reguliert werden, Andererseits soll mit der maximal

lngønieurbt)ro
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zulässigen Zahl von drei Wohneinheiten je Hauptgebäude auch dem Bedarf nach

Mehrgenerationenhäusern im ländlichen Raum entsprochen werden,

6.8 Flächen für Versorgung sowie für Abfall- und Abwasserbosaitigung/Rückhaltung

und Versickerung von Niederschlagswasser

ln unbesiedelten Gebieten verteilt sich der jåhrliche Niederschlag auf Verdunstung,

oberirdischen Abfluss in Gewåsser und Versickerung.

Durch Auffüllungen und Erdabtrag, durch Zäune, Mauern, Wege und Bordsteine verlieren die

meisten Grünflächen eines Neubaugebietes die Verbindung zu oberirdischen Gewässern,

Diese Flåchen sind nicht am Kanalsystem angeschlossen. Das anfallende Wasser kann

schlecht abfließen. Dadurch steigt hier die Versickerungsrate mit zunehmender Besiedlung

zunächst an.

Mit fortschreitender Bebauung steigt der Versiegelungsanteil an, das Regenwasser fließt

schneller und in größerem Umfang ab, und ein großer Anteil der Verdunstung wie auch der

Grundwasserneubildung geht zurück.

lm Sinne einer Annäherung an den natürlichen Wasserkreislauf sollte es daher vorrangiges

Ziel, einer Ökologisch orientierten Siedlungsentwåsserung sein, einen hohen

NiederschlagsrlJckhalt mit einer möglichst hohen Verdunstungsrate zu erreichen.

Bei der FÖrderung der Verdunstung und Versickerung von Regenwasser kommt der offenen

Sammlung besondere Bedeutung zu. MÖglichkeiten zur Rückhaltung/Bindung des

Niederschlagswassers auf den Grundst[icken sind vielschichtig. Eine Erhöhung der

Verdunstungsrate kann dabei durch die Anlage von Mulden oder Teichen erreicht werden.

Hervorzuheben ist aber auch, dass insbesondere durch eine geeignete Begrünung (je größer

die Blattoberfläche der Pflanzen ist, desto höher ist die Verdunstungsrate) die

Verdunstungsrate erhöht werden kann,

Durch das lngenieurbLiro Monzel und Bernhardt wurde ein Erschließungskonzept (März 2010)

zum Bebauungsplan ausgearbeitet und den Verbandsgemeindewerken vorgelegt, dass den

Modifikationen des Bebauungsplanes anzupassen ist.

Um die Eingriffe auf die bereits ausgebaute Kreisstraße K 62 so gering wie möglich zu halten,

soll innerhalb des Gehweges ein Ver- und Entsorgungsstreifen südlich der K 62 mit einer Breite

von 1,50 m angelegt werden, lm Bereich des Ortseingangs sind die Anschlusse an den MW-

Kanal und die vorhandene Wasserleitung herzustellen. Die weitere Verlegung erfolgt in einem

gemeinsamen Rohrgraben parallel zur K 62. Für den Anschluss der nördlichen Grundstticke ist

eine Bohrung unter der Kreisstraße geplant. Die Details der Ausführung sind in Abstimmung mit

den Versorgungstrågern zu klären.

lnganleurbüro Monzel-Bemhardt, 67806 Rockonhausen, Morbacherweg 5,Te1.06361/9215-0, Fax 06361/921533
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lm Zuge einer Druckauslaufmessung (19.10,2011) wurde von den Verbandsgemeindewerken
Lauterecken nachgewiesen, dass der Fließdruck in der Mittelachse zwischen einem Hydranten
am Plangebiet und in der Ortslage (ca, 150 m entfernt) sowie die erforderliche Wassermenge
am nåchstgelegener eusreichend ist ftlr die LÖschwasserversorgung im Brandfall.

Eine Entlastung der Regenwasserbewirtschaftung sollte durch das Anlegen von Zisternen auf
den privaten Grundstücken erfolgen. Das Überlaufwasser kann dann in den MW-Kanal
abgeführt werden' Grundlage hierfür ist eine Variantenprüfung des lngenieurburos Monzel-
Bernhardt zu den Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftung im plangebiet.

Eine dezentrale Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken ist aufgrund
des Untergrundes bzw. dessen Versickerungsfåhigkeit weitgehend auszuschließen. Der
untergrund wird lt. Geologischer Karte von Rheinland-Pfalz (1975) durch die Jeckenbacher
Schichten (graubrauner bis hellgrauer Sandstein, Tonsteine dunkelgraubraun und
wechsellagernd, teilweise an der Basis auch Arkosen) bestimmt, der durch seine felsige
Zusammensetzung nach bisherigen Erfahrungen ungeeignet für eine kontrollierte Versickerung
ist' Bei einer dezentralen Versickerung des Regenwassers auf den Baugrundstücken ist mit
zusåtzlichen Hangaustritten und Erosionsprozesse im Bereich unter- und oberhalb der K 62 zu
rechnen, die die stabilität des untergrundes erheblich beeinträchtigen.
Auch eine zentrale Versickerung des Regenwassers entlang der südlichen Grenze des
Plangebietes [iber eine Muldenrigole mit breitflåchigem überlauf in das anstehende
Wiesenland (Parz' 52) wurde gepruft, wobei die oberhalb der K 62 liegenden Baugrundstrlcke
über einen RW-Kanal (Querung der Kreisstraße im Bohrverfahren) angeschlossen werden
könnten. Die Grundstrickseigenttimerin der Parz, 52 hat jedoch eine ggf, temporär auftretende
vernåssung ihres GrundstÛckes durch die Muldenrigole abgelehnt (24.01.2012) und fordert
jede ggf. entstehende Beeinträchtigung zu unterlassen.

Eine Ableitung des oberflËichenwassers über einen RW-Kanal (DN 250) in den Bächelsgraben
(als nächstgelegener Vorfluter, Gewässer lll, Ordnung) ist aus wirtschafflichen Gründen nicht
realisierbar (ca. 380 x 230,00 € = 97.400,00 € Netto-Baukosten).

Auch eine Ableitung des Oberflächenwassers in eine neu errichtete Retentionsmulde des LBM
Kaiserslautern (ca, 230 m vom Baugebiet) kann auf Grund der fehlenden Zustimmung des LBM
Kaiserslautern (07.02, ZOIZ) nicht erfolgen.

Deshalb soll aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie
fehlender Planungsalternativen die (verzögerte) Ableitung des Oberflächenwassers über den
bestehenden Mischwasserkanal erfolgen. Die Retentionsmöglichkeiten auf den Grundstücken
sind auszuschÖpfen.
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6.9 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zut Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

$ 10 LNatSchG von Rheinland-Pfalz schreibt vor, dass bei Eingriffen in Natur und Landschaft

vermeidbare Beeintråchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu

unterlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen vorrangig auszugleichen

(Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen) sind,

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landespflege sind Maßnahmen im

Bebauungsplan festgesetzt. Grundlage hierfur ist der vom lngenieurblrro Monzel und

Bernhardt, Rockenhausen erstellte Fachbeitrag Naturschutz (Stand: 09/1 3).

Die Versiegelung von Flächen stellt den gravierenden Eingriff des Projektes dar. Hinsichtlich

dieser Konfliktpunkte sollten deshalb alle Möglichkeiten, die wirtschaftlich auch vertretbar sind,

ausgeschöpft werden.

Der Bebauungsplan folgt dabei den Grundprinzipien der Vermeidung, Minimierung und dem

Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.

M i n i m ie ru ngs ma ßn ah men

Minimierungsmaßnahmen dienen der Einschrånkung der Auswirkungen des Vorhabens.

Ausgleichsmaßnahmen

Die Ausgleichsmaßnahmen dienen dazu, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft

unvermeidbarentstehendenBeeintråchtigungenan

Umoebunq so zu kompensieren, dass die durch den Eingriff beeintråchtigten oder verloren

gegangenen Funktionen des Naturhaushaltes und/oder des Landschaftsbildes wieder

hergestellt werden. Das Ausgleichsgebot ist striktes Recht und somit einer Abwågung nicht

zugånglich.

Ersatzmaßnahmen

Ersatzmaßnahmen sollen im qleichen (Natur)Raum fi¡r eine Verbesserung des Zustandes von

Natur und Landschaft sorgen und damit eine wesentliche Verschlechterung der ökologischen

und landschaftsästhetischen Gesamtbilanz zu Lasten von Natur und Landschaft verhindern,

lm Bebauungsplan werden dabei umfangreiche Fastsetzungen zum Schutz der Umweltgüter

Boden, Wasser, Luft, Fauna und Flora sowie Landschaftsbild getroffen.

Die Umweltauswirkungen liegen vor allem in dem Verlust von Boden und Bodenfunktionen

durch Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss, einer

verringerten Grundwasserneubildungsrate und Anderungen des Kleinklimas (lokalklimatische

lngenieurbi)ro
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Enruärmung). Aufgrund der Vorbelastungen des Gebietes durch die bestehende
landwirtschaftliche Nutzung hat die hinzuziehende Bevölkerung die typischen
Beeinträchtigungen (Geruche, saisonale Staubbelastungen) hinzunehmen. Zudem wird durch
die beabsichtigte Bebauung eine neue Prågung des Landschaftsbildes und damit eine neue
wechselwirkung zwischen siedlung und Landschaft entstehen,

Zusammenfassend sichert der Bebauungsplan die Umsetzung folgender Vermeidungs-,
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:
. Die Flåchenversieglung außerhalb der Baufenster wird begrenzt.

' Durchgrünung des Baugebietes durch Festsetzung nicht t¡berbaubarer Grundstucksflächen
(Begrunung nicht bebauter Flåchen), Unversiegelte Flächen sind dauerhaft zu begrunen,

' Beachtung der DIN-Normen bei den Erdarbeiten und mÖglichst Wiederverwendung des
Erdaushubs (Mutterboden) im Baugebiet sowie Maßnahme n zv Vermeidung von
Verdichtungs- und Erosionsprozessen.

¡ Stellflåchen, Zufahrten, Wege, etc. sind unter Berücksichtigung fahrdynamischer
Notwendigkeiten mit wasserdurchlåssigen Materialien und Unterbau zu versehen.

¡ Trennung des auf privaten Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers vom
Schmutzwasser,

o Ruckhalt und Nutzung von Niederschlagswasser auf privaten Grundstücken mittels
Zisternennutzung,

o Beschrånkung der HÖhenentwicklung durch Festsetzung der maximal zulåssigen Zahl der
Vollgeschosse orientiert an der umgebenden Bebauung sowie an der topographischen
Lage zur Schaffung eines harmonischen Übergangbereichs von Siedlungsstruktur zur
Kulturlandschaft (Offentand),

r Gestaltungsvorgaben für Einfriedungen, Stützmauern, Werbeanlagen und
Mülltonnenabstellplätzen zur Schaffung eines harmonischen übergangbereichs von
Siedlungsstruktur zur Kulturlandschaft (Offenland).

' Eingrünung und Strukturierung des Ortsrandes mit heimischen Strauch- und Baumgehölzen
(140 Stråucher und 14 Obstbåume) durch Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen A1-A4.

' Erhalt und extensive Pflege bestehender Obstbaumbestände als Ausgleichsmaßnahmen A
5, Eine Bebauung, Geländeregulierung und Nutzungsänderung der Fläche ist nicht
zulässig, Die Flåche ist bei Baumaßnahmen auf den angrenzenden Grundstucken vor
Beeinträchtigung und Verånderung zu schutzen,

¡ Herstellen bzw. Ergänzen einer Streuobstwiese (Pflanzung von insgesamt T

Wildobstbäume) und Förderung der sukzessiven Ausbreitung von Flora und Fauna durch
extensive Bewirtschaftung der Wiesenflächen (,,ökologischer Trittstein,,) als
Ersatzmaßnahmen E1 (Grundstück mit der Flurstücks-Nummer ZT1, Z, räumlicher
Geltungsbereich des Bebauungsplanes), Keine Einfriedung der Flächen.
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6.10 Flächen für Geh-, Fahr- und Le¡tungsrechte
Die Festsetzungen eines Fahrrechtes für die Erschließung der anstehenden
landwirtschaftlichen Flächen steht im Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer Reithalle in
Ïeilbereich A, deren Umfahrung nach Fertigstellung nicht mehr möglich sein wird. Stattdessen
soll die Reithalle an der östlichen Gebäudefront mit einer durchfahrbaren Tür geöffnet werden
können.

Der festgesetzte Streifen für das Fahrrecht darf grundsätzlich zur Herstellung der Zufahrt im
erforderlichen Maße überbaut werden und wird zu Gunsten des Grundstü¡ckseigentümers
festgesetzt' Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausbau bzw, die Versiegelung der
Wegflåche nur den notwendigen erforderlichen Umfang auñreisen darf, Grundsätzlich gilt, dass
zur Befestigung von Zufahrten, Einfahrten, Stellflächen und Fußwegen wasserdurchlässige
Materialien, wie z.B' Rasengittersteine, Abstandspflaster; wassergebundene Decke o, å. zu
venruenden sind.

Die im zeichnerischen Teil mit LR I gekennzeichnete Flåche dient als Leitungsrecht für die
erforderlichen Erschließungsanlagen des Neubaugebietes zu Gunsten der jeweiligen
Versorgungstråger bzw. Leitungsbetreiber. Der versorgungsstreifen soll innerhalb der Flåchen
des Gehweges angelegt werden. Die Überbauung der Fläche ist mit den jeweiligen
Versorgungstrågern bzw. Leitungsbetreibern abzustimmen,

6'll Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und aonstlgen Bepflanzungen
Die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zielen nicht nur auf die Herstellung eines
funktionalen Ausgleiches ab, sondern sollen auch landschaftsgestalterische und stådtebauliche
Gesichtspunkte

berricksichtigen

im sinne der Entwicklung des Erholungs- und Erlebnispotentials,
Hierbei steht neben einer ausreichenden Durch- bzw. Begrunung des

Baugebietes und der Baukörper auch die Gestaltung des Ortsrandbereiches von Deimberg im
Vordergrund, Die Bepflanzung der Privatflächen erfüllt funktionale Wirkungen als Sicht- und
Windschutz,

Die aufgefuhrten Maßnahmen sollen die oben gestellten Anforderungen erfullen und dabei
auch mÖglichst harmonische Übergånge zwischen privaten und öffenflichen Flächen und
umgebender Landschaft herstellen, dies gilt insbesondere für die Verknüpfung zu vorhandenen
Obstgehölzen herstellen.

Konkret sind zur Ortsrandeingrünung 140 heimische, standortgerechte Strauchgehölze und 14
hochståmmige Obstbåume als Ausgleichsmaßnahme zu pflanzen (A1-A4). tn einem 2.
Räumlichen Geltungsbereich ist als Ersatzmaßnahme E1 die Pflanzung von Z Wildobstbäumen
vorgesehen. Diese Festsetzungen sollen die Eingriffe in das Landschaftsbild minimieren und
vor allem zum Ausgleich der ökologischen Funktionen im Biotopverbund beitragen, Die
Festsetzung dient somit der Sicherung der landschaftspflegerischen Belange.

lngenieurbüro
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6,12 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstlgen Bepflanzungen

Zur Verringerung des landschaftspflegerischen Konfliktpotentials (Beseitigung von Obstbäumen

mit negativ nachhaltigen Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild) sollen die

bestehenden Obstbäume (Nussbaum, div. Obstbäume) oberhalb der Kreisstraße K 62,

entsprechend dem Planeintrag in der Planurkunde als Ausgleichsmaßnahme A5 dauerhaft

erhalten, extensiv gepflegt und bei Ausfall gleichartig ersetzt werden. Eine Bebauung,

Gelånderegulierung und Nutzungsånderung der Fläche ist nicht zulässig, Die Flåche ist bei

Baumaßnahmen auf den angrenzenden Grundstücken vor Beeinträchtigung und Verånderung

zu schi¡tzen.

Die Festsetzung entspr¡cht der Maßgabe, das landschaftspflegerische Konfliktpotential, was mit

der Neubebauung der Flächen zu verbinden ist, zu verringern bzw, zu vermeiden.

6.13 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit gie zur Heretellung dea

Straßenkörpers erforderlich sind

Sofern es für die Herstellung des Straßenkörpers aufgrund der topografischen Verhältnisse

erforderlich ist Aufschüttungen oder Abgrabungen sowie Stützmauern vorzunehmen, sind diese

auf den privaten Grundstücken zu dulden. Den privaten Grundstückseigentümern wird eine

Nutzung dieser Flächen ausdrücklich ermöglicht.

7. Flächen- und Kogtenangaben

Die Grenze des 1. räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes,,Am Weiher / Auf'm

obersten Flur" umfasst folgende Grundstucke mit den Flurstücks-Nummern in der Gemarkung

Deimberg: 53 (teilweise),71 (teilweise), 77 (teilweise):7812 (Kreisstraße 62, teilweise), 79, 80.

Das Plangebiet umfasst ca. 0,55 ha.

Die Grenze des 2. räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Auf'm

obersten Flur" umfasst das Grundstück mit der Flursttlcks-Nummer 271 (Ersatzfläche E1) in

der Gemarkung Deimberg und besitzt eine Größe von ca, 0,35 ha,

Die Gesamtfläche des råumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes ,,Am Weiher /

Auf'm obersten Flur" umfasst ca. 0,9 ha.
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Nachfolgend werden die Anteile der
Bebauungsplanes anteilig aufgelistet:

einzelnen Flächen im Geltungsbereich des

Hinweis: Durch Überlagerung der Flächen ergibt die Addition der Einzelflåchen einen Wert
über 100 %

Flächenanteile
Baulandkategorie Absolut in m2 % des Brutto-

baulandee
1. Bruttofläche 8.905 m'z 100 %

Nettobauland

e Do biet
2.640 m'¡

2.640 m2

29,64 o/o

29,64 Vo

Max. überbaubare Grundstücksfläche
a D biet GRZ O 5 t,ü 20o/o 1.584 m? 17,79 o/o

2. Straßenverkehrsflä chen 2 265 m'z 2,97 0/o

3. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
aa

50 m2 0,56 %

4. Maßnahmen zum Schutz, zur pflege und
Entwickl von Bode Natur und Landschaft

5.960 m'z 66,92 o/o

5. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern

5.490 m2 61,65 %

6. Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und
für dle Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
Gewässern

470 m' 5,27 o/o

7. M¡t Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende
Flächen

a) Leitungsrecht LR 1

b) Fahrrecht FR1

90 m'

50 m2

40 mz

1,01 o/o

0,56 0/o

0,44 0/o

lngenieurbüro
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Für die Herstellung der verkehrs-, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie Maßnahmen fur
Natur und Landschaft etc. im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden gemäß einer
vorlåufigen Kostenschätzung folgende Kosten entstehen:

Gemeinde , Bebauu "Am Weiher / Auf m obersten F lu/'

Straßenbau (gemäß Kostenschätzung d. Erschließungskonzepts)

1. Baustelleneinrichtung (gesamt) pauschal

2. Erneuerung der Deckschicht 150 m,
3. Randbereiche pauschal

4. Sonstiges pauschal

22m

7,5 m

X

X

3St X

1St. x

4Sr. X

Pauschal

Pauschal

P

4,000,00 €

20,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

300,00 €

1.000,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

400,00 €

1.000,00 €

6.500,00 €

4.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

6.600,00 €

7.500,00 €

3.600,00 €

1.000,00 €

1.600,00 €

1.000,00 €

6.500,00 €

X

waeeeryersorEuno (gemäß Kosrenschätzung d. Erschrießungskonzepts)

5. Hauptleitung DN 100 40 m X 20O,OO €
6. Anschlussleitungen kurz 2 St_ X S00,OO €
7. Anschlussleitungen lang 2 St- X 1.0OO,OO €
8. Anschluss an best. Leitung 1 St. X 1.0OO,OO €
sonstiges (spülen, Druckprüfung, usw.) pauschar 1.000,00 €

schmutzwaseerkanal (gemäß Kostenschätzung d, Erschließungskonzepts)

9. Hauptrohrleitung DN 2SO

l0.Hauptrohrleitung DN 200

(Straßenkreuzung)

1 1. Schächte

l2.Anschluss an best. Schacht

1 3. Ansch lussleitungen

l4.Sonstiges

La ndes ofleoe/Bepflanzu no

1 S.Ausgleichsflåche einschl.

2 nqer Entwicklunqspfleoe

Baukosten netto

+ 19 o/o Mehnruertsteuer

Baukosten brutto

Nebenkosten, Sicherheit und

Aufrundung, brutto

lnvestltionskosten bru tto 70.000 ,00 €

Die Kosten fur die Straßenbeleuchtung, den Grunderwerb bzw, Baulandumlegung, Notar und
Katastervermessung sind hierin nícht enthalten.

50.800,00 €

9.652,00 €

60.452,00 €

9.548,00 €

lngenleurbilro
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8. Hinweise euf Fechplanungen

Fachbeitrag Naturschutz

Gemäß $ 14 LNatSchG sind im Fachbeitrag Naturschutz die vorgesehenen Verånderungen in

Text und Karte dazustellen und darzulegen, dass Beeinträchtigungen soweit als möglich

vermieden und unvermeidbare Beeintråchtigungen durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen

oder in anderer Weise kompensiert werden.

Der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan ,,Am Weiher / Auf'm obersten Flur" wurde

durch das lngenieurbüro Monzel-Bernhardt, Rockenhausen erarbeitet (Planungsstand: 09/13),

Erschließungekonzept

Die Berücksichtigung wasseruirtschaftlicher Belange erfolgt im Rahmen eines

Erschließungskonzeptes zum Bebauungsplan, lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind

erforderliche Flächen und Maßnahmen festgesetzt.

Das Erschließungskonzept zum Bebauungsplan ,,Am Weiher / Auf'm obersten Flur" wurde im

Auftrag der Verbandsgemeindewerke Lauterecken durch das lngenieurbriro Monzel- Bernhardt,

Rockenhausen erarbeitet.

lmmlsslonsprognose

Um den Belangen des lmmissionsschutzes zu entsprechen, wurden die vom

landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb Werner Reidenbach, Deimberg (Milchviehbetrieb,

Gemarkung Deimberg, Pazelle 73) ausgehenden lmmissionen in Form von Geruch, Staub und

Geråuschen erfasst und im Verhältnis zur geplanten Baugebietsentwicklung anhand einer

lmmissionsprognose nach Maßgabe der VDI-Richtlinie 3474 (Emissionsminderung,

Tierhaltung, Geruchsstoffe) bewertet. Die lmmissionsprognose wurde von der

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (21 .04.2010) erarbeitet.

Radonprognose

Zur Ermittlung der Radonbelastung in der Bodenluft wurde eine gutachterliche Stellungnahme

(13.12.2011) von GeoConsult Rein, Oppenheim ausgearbeitet, das dem

Beba uungsplanverfahren zu Grunde gelegt wurde.

9. Rechtsgrundlagen

Gemäß S 214 Abs, 3 BauGB ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des

Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes maßgeblich, Für die Ausarbeitung des

Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Auf'm obersten Flur" waren als Rechtsgrundlagen vorwiegend

lngenieurbürc
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das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI, lS' 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11, Juni
2013 (BGB|. L S. 1548),

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 1990 (BGBI. lS. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni
2013 (BGBI. I S, 1S4B)geåndert worden ist,

die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. November 1gg8, in der derzeit gültigen Fassung,
die Planzeichenverordnung (PlanZVo) vom 18, Dezember lggo (BGBI. 1gg1 I s, 5g),
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom22. Juli 2011 (BGBI, lS. lSOg) geändert worden
ist,

sowie die entsprechenden Fachgesetze.

Der Bebauungsplan und die der Planung zu Grunde liegenden vorschriften (Gesetze,
Verordnungen, Erlasse und DIN-Normen) können bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Lauterecken'Wolfstein, Außenstelle Wolfstein, Bergstraße 2, 1. obergeschoss, zimmer 217,
67752 wolfstein zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden,

a

a

a
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Teil 2 Umweltbericht

Bebau "Am Weiher / Auf m obersten Flur,, P D 07 121 E/R 43

Einleitung

Die Veranlassung zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Auf'm obersten Flur,,,
ergibt sich aus dem Erfordernis, die Rechtsgrundlage für die Bereitstellung von Wohnbaufläche
innerhalb der ortsgemeinde Deimberg zu schaffen. Da es bei der Erstellung eines
Bebauungsplanes aus wirtschaftlichen Gründen (Planungskosten) gewisse Mindestgrößen gibt,
wird der neue Bebauungsplan als abschließende Baulandreserve der ortsgemeinde entwickelt.
Die Erschließung des Gebietes soll nur dem tatsächlichen Bedarf (d.h. Baulandnachfrage)
entsprechend erfolgen, sodass fur die Ortsgemeinde kaum ,,Vorleistungen,, entstehen.

Folgende Ziele werden mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes verfolgt:
r Nachfrageorientierte Nutzungs-, Parzellierungs- und Bebauungsmöglichkeiten
r Funktionsgerechte und flächensparende Erschließung unbebauter Baulandreserven
¡ Schaffung eines eingegrunten Ortsrandes

1.1 Kurzdarstellung der lnhalte und Ziele des Bebauungeplanes

Angaben zum Standort
Die Ortsgemeinde Deimberg beabsichtigt am östlichen Ortsrand, beidseits der Dorfstraße
(Kreisstraße 62), die Ausweisung eines Baugebietes als Erweiterung des bestehenden
Siedlungsgefüges' Topographisch ist das geplante Plangebiet auf dem Südhang einer
Hochfläche gelegen, die überwiegend landwirtschaftlich (Grünland mit Streuobstbestånden)
genutzt wird. Das Gelånde weist ein generelles Gefälle mit einer mittleren Neigung von 1:6 auf.
Das Baugebiet befindet sich auf einer mitileren Höhe von 362 m ü, NN.

1.0

lngenieurbllro
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Art des Vorhabens und Fostsetzungen

Mit der Überplanung des Geltungsbere¡ches des Bebauungsplanes wird die rechtliche

Grundlage zur Erweiterung des Dorfgebietes in Deimberg geschaffen. Es werden hier vor allem

Flächen nachgefragt, in denen auch landwirtschaftliche Wirtschaftsstellen zulässig sind,

Entsprechende innerörtliche Potentiale können durch Umnutzung, Nutzungsaktivierungen oder

Baulückenschluss nicht freigesetzt werden bzw. die derzeitigen Eigentümer sehen sich nicht zu

einem solchen Schritt veranlasst. Konkret sieht der Bebauungsplan die Ausweisung von ca.

0,25 ha als Nettobauland vor, dass durch die bestehende Kreisstraße K 62 erschlossen wird.

Der Bebauungsplan orientiert sich in Art und Maß seiner baulichen Nutzung an der

umgebenden Bebauung und setzt damit einen ortsüblichen Gestaltungsrahmen, Konkret soll,

unter Berücksichtigung der Hanglage, eine wirtschaftliche Grundstücksausnutzung mit

vielfåltige Gestaltungs- und Variationsmöglichkeiten des potentiellen Bauherrn ermöglicht

werden. Dementsprechend werden eine offene Bauweise sowie eine GRZ von 0,5 in

Verbindung mit der Zulässigkeit von maximal zwei Vollgeschossen festgesetzt. Durch

entsprechende Höhenfestsetzungen soll eine harmonische lntegration des Baugebiets in das

Landschafts- und Reliefbild erfolgen,

Der Baugebietsrand (nördlich, östlich, strdlich) soll zur Abrundung des Landschaftsbildes sowie

unter Berücksichtigung des landespflegerischen Kompensationserfordernisses eingegrünt

werden mit hochstämmigen Obstbåumen (heimische Arten) und heimischen Strauchgehölzen

(Einzelgehölze und Gehölzgruppen). Bestehende ObstgehÖlze im Grenzbereich der Flurstucke

71 und 73 sollen dauerhaft erhalten und extensiv gepflegt werden.

Das anfallende Oberflåchenwasser soll uber Zisternen (501 je m' versiegelte Flåche) im

Plangebiet gesammelt werden; eine Brauchwassernutzung (u.a. Toilettenspülung) ist vom

Bauherren zu prufen. Der Notüberlauf soll, aufgrund technischer und wirtschaftlicher Zwänge,

über den Mischwasserkanal erfolgen.

Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden

Die Grenze des 1, räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes,,Am Weiher / Auf'm

obersten Flur" umfasst folgende Grundstücke mit den Flurstucks-Nummern in der Gemarkung

Deimberg: 53 (teilweise),71 (teilweise), 77 (teilweise)i 7812 (Kreisstraße 62, teilweise), 79, 80.

Das Plangebiet umfasst ca. 0,55 ha.

Die Grenze des 2. räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Auf'm

obersten Flur" umfasst das Grundstück mit der Flurstücks-Nummer 271 (Ersalzfläche E1) in

der Gemarkung Deimberg und besitzt eine GrÖße von ca. 0,35 ha.

Die Gesamtfläche des räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes ,,Am Weiher /

Auf'm obersten Flur" umfasst ca, 0,9 ha, Nachfolgend werden die Anteile der einzelnen

Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes anteilig aufgelistet:

lngenieurbtlro Monzel-Benthardl,67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5,Te1.06361/9215-0, Fax 06361/921533
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Aufgrund der durch den Bebauungsplan vorbere¡teten überbaubarkeit des Bodens mit
Gebåuden und Verkehrsflächen kÖnnen bis zu 1.634 m? Bodenfläche dauerhaft versiegelt
werden' Entsprechend der obigen Aufstellung zum Bebauungsplan und des vorlíegenden
Fachbeitrages Naturschutz ergibt sich folgende Flächenbilanz bezüglich des Eingriffsumfanges
und des Ausgleichspotenzials:

Flächenanteile
Baulandka orie Absolut ln m2

8. Bruttofläche 8.905 m,

a Do biet

Nettobauland 2.640 m,
2,640 m2

Max. überbaubare Grundstücksfläche

20%l. Überschreitu5GRZ Oé Do biet 1,584 m2
nverkehrsflächen K629. Straße

265 m,
I 0.Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

3,G
50 m2

ll.Maßnahmen zum Schutz, zur pflege und Entwicklung
r und Landschaftvon Boden Natu

5.960 m,

l2.Flächen zum Anpfranzen von Bäumen und sträuchern 5.490 m¡

l3.Flächen mit Bindungen filr Bepfranzungen und für die
und Gewässernvon Bäum SträuchernErhaltu

470 m2

14.Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
c) Leitungsrecht LR 1

Fahrrecht FR1

90 m2

50 m2

40 m?

lngenieurbüro
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Flächen zu
Sträuchern
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GEGENÜBERSTELLUNG VON EINGRIFF UND

Geplante Nutzung

Dorfgebiet (GRZn'e' 0,6) nÕrdtich der K62
BV - Fettwiese

Dorfgebiet (GRZ""' 0,6) nördt¡ch der K62
als BV

Flåchen zum Erhalt von Bãumen und
Sträuchern
Flãche n zum Anpflanzen von Bãumen und
Sträuchern nördlich der K62

Bäumen und

A3 7 Obstbâume

síidlich der K62
Dorfgebiet (GRZ.",0,6) südlich der K62
Verkeh rsfläche mit besonderer

riffs in m2

980 588 (GRZ 0,6) 588 (1:1)

280

280 168 (GRZ 0,6) 504 (1.3)

320

1.092

1.380 828 1:1

Eingriffsfläche

in m2

AUSGLEICH

Wertigkeit des Wertigkeit derAusgleichsflãche

in m2

280 m.

288 m"

343

9ll

in m2

i

l
l

I

7O (4:1)

288 m'z(1 :t)

343 (1 :1)

701

343

Båumen und

540
540 540 (1:1)

Bãumen und
Sträuchern ErsaÞfläche E1 3.696

3.696 18aB (2:1)

Teilsumme
878 4.236 2.388

Gegenüberstellung / Bilanzierung
+l.lt9Die Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich belegt eine vollständige Kompensation des geplanten Vorhabens ¡m plangebiet. DerKompensati ons[¡berschuss von I .1 1g m2 kann dem öko_Konto der Ortsgemeinde gutgeschrieben werden.

lngenieurbúro
P lÁÖf3rPrætuetD Te|.06361t921

m Anpflanzen von
nördlich der K62

nördlich der K62riffe/Kom

756

828

50 (1:1)5050

Teilsumme

878

5.147l.g:70 3JÛ9

Dorfstraße / Kreisstraße 62 im Bestand
375

1.6348.24
Gesamt
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Umweltschutzziele aus Í¡bergoordneten Fachgeeetzen und Fachplanungen und
ihre Berücksichtigung

Fachgesetze / Fachgutachten
Ft¡r das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung des $ 1a Abs, 3 BauGB
(BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.zoo4 12414, in der derzeit gültigen
Fassung) i,V.m' $ 18 Abs'1 des Bundesnaturschutzgesetzes (¡.d.F, vom 2g. Juti 200g (BGBI. I
S' 2542)' das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 24 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBI. I S.
1482) geåndert worden ist) beachtlich, auf die im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung im
zuge der umweltprüfung mit e¡nem Fachgutachten ,,Fachbeitrag Naturschutz zum
Bebauungsplan ,Am weiher - Auf'm obersten Flur" im Bebauungsplan mit entsprechenden
Festsetzungen eingegangen wird.

Bezogen auf die auf das Baugebiet einwirkenden lmmissionen ist das
Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden verordnungen zu bertrcksichtigen

2,0 Beschreibu ng und Bewertu der Umwe Itauswirkungen

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des umweltzustandes und der
Umweltmerkmale

Der umweltzustand und die besonderen umweltmerkmare im unbeplantem Zustand werden
nachfolgend auf das jeweilige schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere
Empfindlichkeit von umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise
auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen überlegungen zu geben. Anschließend
wird die mit der Durchftihrung der Planung verbundene Veränderung des umweltzustandes in
Zusammenfassung der Fachgutachten dokumentiert und bewertet. Die mit der planung
verbundenen umweltwirkungen werden deutlich heraus gestellt, um daraus Maßnahme n zur
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich/Ersatz ableiten zu können.

2.1.f Schutzgut Mensch

Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der angestrebten planung Auswirkungen auf
das Lebensumfeld (Lärm und lmmissionen sowie visuelle Beeinträchtigungen) und die
Erholungsfunktion von Bedeutung. Dabei sind vor allem die landwirtschafiliche Nutzung der
umgebenden Flächen (u.a' Ackerflåchen, Milchviehbetrieb) und die davon ausgehenden
temporären Geruchsimmissionen und staubbelastungen für den angrenzenden siedlungsraum
(Dorfgebiet) von Bedeutung, Das Plangebiet ist potenziell in erhöhtem umfang durch
Geråusche aus unterschiedlichen schallquellen vorbelastet. Hierzu zåhlen als Geräuschquellen
innerhalb bzw. in der umgebung des Plangebietes der ziel und Quellverkehr der

lngenieurbürc
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angrenzenden Deimberger ortslage, der landwirtschaftliche Verkehr, der die Ackerlandflächen
anfährt sow¡e der Milchviehbetrieb nördlich des Plangebietes (in ca, 100 m Entfernung).
Aufgrund der beschriebenen Vorbelastungen weist das Plangebiet bezogen auf das schutzgut
Mensch eine hohe Empfíndlichkeit hinsichtlich planerischer Veränderungen auf,

Bewertung

straßenverkehrsgeräusche von der K 62 rDorfstraße
lm Plangebiet sind keine besonderen Vorkehrungen / Maßnahmen zum schutz vor
straßenverkehrsgeråuschen vorgesehen, Da die bestehende Kreisstraße 62 als innere
Erschließung des Baugebietes dient, ist ein erhöhtes verkehrs- und Lärmaufkommen durch
Kraftfahrzeuge, dass mit einer úberÖrtlichen verkehrstrasse üblichenryeise in Verbindung steht,in Kauf zu nehmen, GegenÚber dem Baulastträger der K 62 sind hinsichtlich des
lmmissionsschutzes keinerlei diesbezügliche Forderungen zu stellen, da die
Baugebietsausweisung in Kenntnis der vorhandenen Kreisstraße aufgestellt wurde, Ggf.
erforderliche Mindestabstandsflächen zum Fahrbahnrand der Kreisstraße, die llblicherweise
beim Bauen im Außenbereich einzuhalten sind vor der Verlegung der ortsdurchfahrtsgrenze
(Anderungsverfahren wird im Zuge der tatsåchlichen Bebauung des Baugebietes geprüft),
wurden im Sinne einer wirtschaftlichen Grundstücksausnutzung und im Abgleich der
bestehenden Deimberger siedlungsstruktur modifiziert, sodass entsprechende pufferfunktionen
für den schallschutz nicht geltend gemacht werden können. Bez[rglich des Verkehrslårms ist
augenscheinlich aber nicht mit erheblichen umweltauswirkungen auf den Menschen zu
rechnen' Auf eine detaillierte Untersuchung im Zuge einer schalltechnischen Untersuchung
wurde im Hinblick auf die Kleinråumigkeit des Baugebietes und das bisherige
Siedlungsgeschehen verzichtet.

Luftschadstoffe

Das Plangebiet ist durch verschiedene Quellen durch staub vorbelastet. Einfluss auf die
staubkonzentration im Gebiet haben zum einen der straßenverkehr mit Reifenaþrieb, Ruß und
einer staubaufiruirbelung durch die Fahrzeuge sowie der landwirtschaffliche Verkehr (u,a. bei
Trockenheit auf Ackerflåchen)' Durch die eher geringen Verkehrsmengen können mögliche
Lärmemissionen und Luftverunreinigungen aber als unkritisch betrachtet werden.

Von der künftigen Bebauung im Plangebiet sind unter Zugrundelegung der gultigen
wärmedåmmstandards und moderner Heizanlagen keine erheblichen umweltauswirkungen zu
erwarten' Besondere Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen durch
Heizanlagen sind frjr die Entwickrung des Baugebietes nicht erforderrich.

Der durch das Baugebiet hinzukommende Anliegerverkehr wird zu einer weiteren Erhöhung der
vorbelastung engrenzender Baugebiete durch Abgase führen. Die relativ geringe Größe des
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Gebietes führt aber gegenuber der bereits vorhandenen Belastung zu ke¡ner wesen¡ich
zusätzlichen Belastung in der Ortslage.

Mit erheblichen Umweltauswirkungen auf den Menschen ist insgesamt nícht zu rechnen

Landwirtschaft liche lmmlssionen
Grundsätzlich sind geringfûgige Beeinträchtigungen durch die direkt angrenzenden
landwi¡'tschaftlichen Nutzungen (Milchviehhaltung, Dunglager, etc,) im plangebiet zu enryarten,
So ist oberhalb des Baugebietes, in ca. 100 m Entfernung, ein Milchviehbetrieb vorhanden, der
sich aus mehreren geruchsrelevanten Betriebsteilen wie Boxenlaufstall (100 Milchkühe plus
100 Stück Nachzucht), Gtlllebehälter (ca, 150 m.) und Fahrsiloanlage (senkrechte
Anschnittflåche von 20 mt) zusammensetzt, Um die von diesem landwirtschafilichen
Vollenryerbsbetrieb (Gem. Deimberg, Parzelle 73) ausgehenden lmmissionen in Form von
Geruch' Staub und Geråuschen im Verhåltnis a)r geplanten Baugebietsentwicklung
(Dorfgebiet) zu bewerten, wurde eine lmmissionsprognose gemäß der VD|-Richilinie 3474
(Emissionsminderung, Tierhaltung, Geruchsstoffe) von der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz (21.04'2010) erstellt. Als Ergebnis des Berechnungsverfahrens wurde ein einzuhaltender
Normabstand von 68 m vom Emissionsschwerpunkt ermittelt. Dazu wurde hingewiesen, dass
der Betrieb und auch der Grenzbereich zum Baugebiet (hochstämmiger Streuobstbestand im
Bereich der Grenzlinien von den Parzellen 71 und 73) gut eingegrünt sind und der weidegang
der Tiere in der Vegetationsperiode (Mai-oktober) die Geruchsemissionen eus dem
Stallgebäude vermindert, ln Anlehnung an die Untersuchungsergebnisse wurde vom Gutachter
klargestellt' das nicht mit erheblichen Emissionen an Geruch und Lärm f{]r das Baugebiet
gerechnet werden muss. Durch die exponierte Lage in ca. 380 m ü NN werden entstehende
Emissionen in Form von Geruch und Staub schnell verdünnt und in die offene Landschaft
östlich der ortslage verfrachtet. Typische Gerüche und Geräusche die von einem
Milchviehbetrieb ausgehen (Futtenrvagen, Milchtankwagen, Gülle rühren), sind der
Ortsüblichkeit zuzuordnen.

Die Bewohnerrinnen und Bewohner des neuen Baugebietes haben zudem zu berücksichtigen,
dass die zu einer ordnungsgemåßen landwirtschaftlichen Nutzung erforderlichen
Bewirtschaftungsmaßnahmen der angrenzenden Ackerflächen und die daraus resultierenden
unvermeidlichen lmmissionen wie z.B, Gerüche, Lårm landwirtschafflicher Maschinen oder
Staub auftreten können. Beispielsweise treten saisonal, im Zusammenhang mit der
Getreideernte (ca. 10'14 Tage pro Jahr), Staubemissionen durch den Erntevorgang sowie das
Entladen des Getreides (Beladen von Fahrzeugen) auf. Hier ist festzustellen, dass die
landwirtschaftliche Nutzung von Flächen im Außenraum bzw. am Siedlungsrand ein
wesentliches Charakteristikum des låndlichen Raums ist, da der hier traditionell bedeutsame
Primåre Wirtschaftssektor prägend ist. Die Aufrechterhaltung der Landbewirtschaftung ist im
sinne des planerischen Rücksichtnahmegebotes zt) gewährleisten und entsprechende
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Beeintråchtigungen sind von

Baugebiet insbesondere auch

dienen soll, hinzunehmen,

der Wohnbevölkerung, unter Berucksichtigung, dass das
der unterbringung von randwirtschaftlichen wirtschaftsstellen

Die Beeintråchtigungen sind, wie bereits vorangehend erläutert, in einem für die beabsichtigte
Nutzung verträglichen Rahmen. Auf entsprechende Minimierungs-, Vermeidungs- und
Schutzmaßnahmen soll vorzichtet werden. Unabhångig davon, kann jedoch der private Bauherr
entsprechende bauliche Schutzmaßnahmen vorsehen.

Radonbelastung

lm Plangebiet wurde das natürlich vorkommende Edelgas Radon gutachterlich (Geoconsult
Rein, oppenheim) nachgewiesen. Das in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz
Deutschland vorkommende Edelgas, weißt vor allem in süddeutschland und hier in den
Mittelgebirgslagen eine erhöhte Konzentration in der Bodenluft auf. Die festgestellte
Radonkonzentration im Plangebiet ist dem "Radonvorsorgegebiet l,,zuzuordnen, das heißt es
werden keine besonderen schutzmaßnahmen nÖtig, die über die normale sorgfalt beim Bauen
hinausgehen. Als pråventive Vorsorgemaßnahme wird bei Neubauten jedoch der Einbau einer
radondichten Folie unter der Bodenplatte und im Bereich der erdbertihrten Außenwånde
(Keller, untergeschoss) empfohlen. weitere Präventionsmaßnahmen können den Merkblåttern
zur Senkung der Radonkonzentration in Wohnhåusern des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (Bonn, zoo4) entnommen werden,

Mit erheblichen Umweltauswirkungen auf den Menschen ist insgesamt nicht zu rechnen

2.1.2 Schutzgut Tlere und pflanzen

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und pflanzen als Bestandteile
des Naturhaushaltes in ihrer naturlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen.
lhre Lebensräume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu
entwickeln und ggf. wiederherzustellen,

Landwirtschaftliche Flächen

Eingriffsraum (Neubaugebiet)

(Fettwiese, Ackerfläche, Streuobstbestände) stellen
des Plangebiets die Hauptnutzung dar, weshalb

tm

das
Biotoppotential des untersuchungsraumes zusammenfassend als weniger wertvoll bis bedingt
wertvoll einzustufen ist, d,h.

Biotop relativ håufig im Naturraum mit durchschnittliche Ausprågung vorhanden (keine
seltenen wildkråiuter oder pflanzengesellschaften vorhanden),
Biotoptyp landesweit nicht gefährdet oder Biotoptyp landesweit gefährdet, aber mit
unterdurchschnittlichen Biotopzustand [geringe Gr0ße, Beeinträchtigung],
Einzelvorkommen gefährdeter, aber im Naturraum verbreiteter Arten vorhanden,
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' BiotoptYp entspricht der Kategorie lll der Biotopkartierung Rheinland- pfalz:
Schongebiet,

lm Plangebiet selbst finden sich keine nach s 2g LNatschG Rheinland-pfalz unter
Bestandsschutz stehenden oder auszuweisenden schützenswerten Flåchen, die einen hohen
Natürlichkeitsgrad besitzen, charakteristisch fi¡r den Naturraum sind und als Biotoptyp, oder
wegên des Vorkommens gefährdeter Arten, bedroht sind.

lnsbesondere die lm Planungsraum sowie in den angrenzenden Bereichen vorzufindenden
Streuobstbestände besitzen eine große Bedeutung für einzelne Arten als Ausbreitungsbereich
bzw' potentielle Fortpflanzungs' und Ruheståtten. Trotz oder soger wegen ihrer Siedlungsnåhe
sind bieten die Streuobstkulturen in wichtiges Habitat im Biotopkomplex für Singvögel,
Kleinsåuger und lnsekten zu bewerten. Denn vor allem hochstämmige obst- bzw.
FruchtgehÖlze liefern in hðherem Alter Totholz, das von holzbesiedelnden lnsekten und deren
entsprechend seltenen Parasiten angegangen wird, lm Mulm der entstehenden Höhlen
entwickeln sich seltene Kåfer mit mehrjährigem Larvenstadium. GrÖßere Faulstellen nutzen
höhlenbrütende Vögel a)r Anlage ihrer Nester, Die obstbäume bieten zudem
Schutzmöglichkeit f[lr einzelne Arten mit Bezug auf den anstehenden offenland-

etne

bzw.
Halboffenlandbereich an.

Die Streuobstbestände in verbindung mit der Grünlandausprägung der Flächen (Fettwiesen),
wie auch die mit der angrenzenden Bebauung und deren kleinråumige Abgrenzungen (Mauern,
Zäune, Verkehrsflåchen, Gårten, Bauwerke, etc.) in Verbindung stehenden Flåchen, erlauben
zusammenfassend aber nur eine mäßige Funktionsausbildung für die Fauna im plangebiet, da
die anthropogenen stÖrfaktoren den Betrachtungsraum bestimmen.
Habitate für grÖßere, wildlebende Säugetiere befinden sich vermuilich in unmittelbarer Nähe
zur ortslage' Aufgrund der Ausdehnung des siedlungsgefuges wird der planungsraum selbst
wahrscheinlich nur sehr geringfügig von diesen Tierarten in Anspruch genommen.
lm Zuge der Maßnahme wurden keine speziellen faunistischen untersuchungen und
Erhebungen vorgenommen, sondern die untersuchung des planungsraumes basiert auf
Literaturrecherche (u.a. ARTeFAKT Messtisch Lauterecken, planung vernetzter Biotope, etc,),
Annahmen und Zufallsbeobachtungen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die
typischen Tiere der Kulturlandschaft auch in dem begrenzten, kleinflächigen planbereich
zumindest als Durchzügler oder zur Nahrungssuche auftreten,

Säuoetiere

Als potentiell vorkommende säugetiere im untersuchungsraum wären naturraumtypische Arten
wie Feldhase (Lepus europaeus), Rot- und Schwarzwild, Rotfuchs (Vutpes Vutpes) oder
Marderarten (Mustelidae) a) nonnen, weitere Arten (u.a. wildkatze, Luchs, waschbär,
Baummarder, Dachs, Damwild, schwazwild, Rot- und Muffelwild, Haselmaus, Feldhamster)
sind, auf Grund der standortausprägung, potentiell nicht zu erwarten.
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Des weiteren ist für den näheren untersuchungsbere¡ch auch das Vorkommen von
Fledermausarten (Habitatpräferenz: Offenland) zu enryarten wie z.B. Kleine Bartfledermaus
(Myotis mystacinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pþrsfrel/us), Rauhautfledermaus
(Pipistrellus nathusii), Großer Abendsegler (Nyctatus noctula), Kleiner Abendsegler
(Nyctalus leislerí). lnsbesondere in größeren Feldgeh0lzen (nordwes¡ich des geplanten
Neubaugebietes) könnten Baumhöhlen als Sommerquartiere oder auch Wochenstuben dienen.
Auch in Nebenanlagen und ,,unterstånden" des Siedlungsraumes sind euartiere denkbar,
jedoch nicht für eine lokale population bekannt,

Vöqel

Als potentiell vorkommende Vogelarlen im Untersuchungsraum wåren insbesondere auf Grund
der Streuobstbestände Dorngrasmücke (sytvia communis), Gartengrasmücke (sytvia borin),
Ammerarten (Emberiza spec'), Braunkehlchen (saxicola rubetra), Baum- und wiesenpieper
(Artthus spec,), Schwarzkehlchen (Saxicota rubicola), Rotkehlche n (Erithacus rubecula),
NeuntÖter (Lanius collurio), Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coelebs), Hohltaube
(columba oenas), Ringeltaube (cotumba patumbus), Gartenbaumlåufer (Cefthia
brachydactyla), Haussperling (Passer clomesticus), Feldlerche (Alaudaarvensrs), star (sfgrnus
vttlgaris), schwalben (Hirundinidae spec,/ und Hånfling (carduelis cannabina) vorstellbar.
Dartiber hinaus könnten auch Greifvogelarten wie Habicht (Accipiter gentitis), Mäusebussard
(Buteo buteo) oder Rotmilan (Milvus milvus) zum Durchzug oder zur Nahrungssuche
vorkommen,

Reptilien

Für Reptilien scheint der standort auf Grund seiner intensiven Nutzung und der
naturråumlichen strukturen weniger interessant zu sein (kein trockenwarmer/sonnenexponierter
standort, felsig-steinige strukturen fehlen), Deshalb sind die potentiell im Naturraum
vorkommenden Reptilienarten wie schlingnatter (coronetla austriaca, potentielles Vorkommen
an extensiven weinbergen, Kalkmagerrasen mit Felsen, Gebüschen und Gehölzrändern),
Mauereidechse (Poda rcis muralis, potentielles Vorkommen in trockenwarmen Gebiete mit
felsig-steinigen Standorten), Zauneidechse (Lacarta agitis, potentielles Vorkomme n a11
sonnenexponierten, trockenwarmen Lebensräume mit offene Bodenstellen) und Blindschleiche
(Anguis fragilis, vegetationsreiche, måßig feuchte Biotope mit hohem streuanteil)
unwahrscheinlich.

Sonstiqe Arten

lm untersuchungsraum ist zudem das Vorkommen von verschiedenen spinnen- und
Laufkåferarten, schmetterlingen (v,a. Tagfalterarten wie Kleiner Fuchs, Bläulinge,
Baumweißling, etc,) und Heuschrecken (Beißschrecke, Grashupfer, Grtlnes Heupferd), die vor
allem aber auch trockene und m en, m0 ich. Dem enüber ist daslngenieurbüro
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Vorkommen von Fischen, Weichtieren, Krebsen und Amphibien ausgeschlossen, de u.a.
Mangel an erforderlichen (Laich-)Gewässern bestehen.

schwerpunkte von Fortpflanzungs- und Ruheståtten seltener oder gefährdeter Arten sind im
Untersuchungsraum nicht zu erwerten bzw, nicht bekannt. Lediglich das vorkommen einzelner
lndividuen ohne erhebliche Bedeutung fur eine diesbezügliche lokale population wäre möglich.
Eine räumliche Eingrenzung der Ausbreitungsschwerpunkte (Fortpflanzungs- und Ruhestätten)
lokaler Populationen sowie ihr tatsåchlicher Nachweis konnten im Rahmen der Untersuchung
grundsätzlich nicht erfolgen. Jedoch ist davon auszugehen, dass es sich insbesondere bei den
vorhandenen hochstämmigen obstbaumkulturen im Umfeld des plangebietes - hier vor allem
im Grenzbereich der Parzellen 71 und 73 - um relevante Fortpflanzungs- und Ruhestätte
handelt.

Bewertung

Der geplante Eingriff betrifft neben den Grunlandflåchen (Fettwiese) mit ihrer mäßigen
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz vor allem die vorhandenen obstbåume im
Plangebiet' Die hochståmmigen obstbäume (mittleres bis altes Baumholzalter) im
Grenzbereich der Parzellen 71 und 73 sind aufgrund ihrer bedeutenden Habitatsfunktion
zwingend zu erhalten und vor dauerhaften Beeintråchtigungen zu schi.itzen. Die
schutzwürdigkeit dieser Hochståmme ergibt sich auch aus den Anforderungen des besonderen
Artenschutzes.

Da zur umsetzung des Planvorhabens zumindest verschiedene nieder- und halbstämmige
obstbäume beseitigt werden müssen, ist der damit zu verbindende Eingriff als unumkehrbar zu
bewerten und besitzt, trotz differenzierter Betrachtung des Entwicklungszustandes der
Einzelbäume, ein hohes Konfliktpotential. Die beabsichtigten Eingriffe in die pflanzen- und
Tienryelt kÖnnen somit erhebliche Beeintråchtigungen bewirken, wobei jedoch umfangreiche
Vermeidungsmaßnahmen (Erhalt hochwertiger Gehölzstrukturen gemäß Ausgleichsmaßnahme
A5) sowie gezielte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A1-A4 und E1) eine gleichwertige/-
artige ökologische Funktion im Naturraum wahren können und somit nachhaltige Wirkungen
ausschließan.

Es ist außerdem zu berÜcksichtigen, dass die Kleingärten und Grrlnflächen, die im Zuge der
Baugebietsentwicklung entstehen werden, teilweise eine neue Lebensraumaneignung für die
Tierwelt erm0glichen.

2.1.3 Schutzgut Boden

Mit Grund und Boden soll gemäß g 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden.
Die Glan'Alsenz'HÖhen werden überwiegend von Sandsteinen, Tonschiefern und
Konglomeraten des unterrotliegenden aufgebaut, die stellenweise von Melaphyrintrusionen
durchsetzt sind' Die z.T' von Lößlehmschleiern übezogenen Sandsteine und Tonschiefer
lngenieurbüro
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bilden vorwiegend tiefgründige, gut durchlüftete sandig-lehmige Braunerden. Lediglich im
Bereich der flåchenmåßig zur{,rcktretenden Konglomerate und Melaphyrintrusionen sind,
besonders in Hanglage, flachgründige, steinige Böden des Rankertyps entwickelt. Grund- und
stauwasserbeeinflusste Böden finden sich im Plangebiet nicht. Ergåinzend ist anzuführen, dass
It' Geologischer Karte von Rheinland-Pfalz (1975) der Untergrund durch die Jeckenbacher
Schichten (graubrauner bis hellgrauer Sandstein, Tonsteine dunkelgraubraun und
wechsellagernd, teilweise an der Basis auch Arkosen) bestimmt wird. Ein diffuses Hang- und
Schichtenwasservorkommen bestimmt den Untergrund.

Bewertung

Geologischer Untergrund und BÖden bestimmen wesentlich die Bodennutzung und dadurch
indirekt das Landschaftsbild und den Naturhaushalt. Die vorherrschenden Böden im
Landschaftsraum ermÖglichen eine intensive landwirtschafiliche Nutzung mit mitileren
Ertragsbedingungen.

Diese intensive Bewirtschaftung beeintråchtigt das aktive Bodenleben. Gesunder Boden bietet
Lebensraum für Mikroorganismen und Bodentiere, die bei der Umwandlung von stoffen
innerhalb der einzelnen stoffkreislåufe im Naturhaushalt mitwirken, Die unterschiedlich
intensiven Bewirtschaftungsformen der Landwirtschaft führen zu einer Veränderung wichtiger
Bodenparameter' Die Bodenentwicklung vollzieht sich durch Streuabbau, Versauerung und
Humifizierung zu gekappten Braunerden und Parabraunerden bzw. durch Rigolen zu
Hortisolen' Das Bodenpotenzial kann als mäßig vorbelastet bewertet werden.
Die Vorbelastung des Bodens ist nutzungsbedingt (Landwirtschaft) ebenso hoch anzusehen
wie die Belastung des wasserhaushaltes, da sie sich weitgehend aus den gleichen Faktoren
erklårt. Hinzu kommt

Umweltbelastung,

die Annahme von schadstoffeinträgen aus der allgemeinen

Der Erosionswiderstand der Böden wird im Plangebiet als hoch bis mäßig, der Widerstand
gegen Winderosion als mäßig bis gering eingestuft,

Zusammenfassend ist dem Schutzgut eine mittlere bis hohe schutzwürdigkeit zuzusprechen,
Durch das Planvorhaben sind erhebliche Eingriffe in das Schutzgut zu e*arten, die mit
entsprechenden Festsetzungen zur Vermeidung sowie zum Ausgleich/Ersatz kompensiert
werden müssen.

2.1.4 Wasser

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im
sinne von $1 Abs. 5 BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne
Einschränkungen alle optionen der Gewåssernutzung offen stehen. Beim Schutzgut wasser
sind die Bereiche Grundwasser und oberflächenwesser zu unterscheiden.

lngenieurbüro
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Permanent wasserfuhrende Gewässer treten im Plangebiet sowie im nåheren umfeld nicht auf.
Die Hangfläche des Plangebietes ist dem Quellbereich des südlich anstehenden
Bächelsgraben (ca. 400 m entfernt) zuzuordnen,
Aussagen zum Grundwasserflurabstand liegen nicht vor. Aufgrund der Hanglage ist von einem
relativ niedrigem Grundwasserspiegel auszugehen, sodass das der Untergrund vor allem durch
ein diffuses Hang- und Schichtenwasservorkommen bestimmt wird, Die
Oberflächenentwässerung erfolgt derzeit unkontrolliert entsprechend der Morphologie in
südliche Richtung zum Geländetiefsten Punkt bzw. in Richtung der Bächelsgrabenaue. Es ist
anzunehmen' dass Meliorationen durch Drainagen und Gråben das überschussige Wasser
schneller abfuhren als dies natürlich zu enruarten wäre, Hierdurch kann es dabeí zu kurzzeitigen
Spitzenabflüssen kommen,

Die landwirtschaftliche Nutzung der Flåchen bedingt Bodenverdichtungen und eine
Reduzierung der wasserhaltenden Kräfte (geringer Anteil an Vertikalstrukturen).

Bewertung

Die überplanten Flåchen besitzen aufgrund ihrer dauerhaften Vegetationsbedeckung eine
geringere Versickerungsrate und eine höhere Verdunstungsrate als rein ackerbaulich genutzte
Flächen' Aufgrund der Reliefstruktur (steile Hanglage) ist jedoch davon auszugehen, dass ein
Großteil des ,Freien Wassers' rascher abfließt, als dass es durch die phytomasse (Blåtter,
Wurzeln) aufgenommen und gespeichert werden kann. Es können sich kurzzeitig
Spitzenabflüsse im Vorfluter ergeben. Die anstehenden Böden sind nur als gering durchlåssig
anzusehen' Eine gezielte Versickerung von oberflåchenwasser ist bei den vorgefundenen
Bodenverhältnissen somit nicht umsetzbar. Zudem ist auch mit Einträgen (Säuren, Nitrate o.ä.)
in den Grundwasserhaushalt durch die angrenzende intensive landwirtschaftliche Nutzung zu
rechnen.

Dem Schutzgut ist eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit zuzusprechen. Durch das
Planvorhaben sind erhebliche Eingriffe in das Schutzgut zu enryarten, die mit entsprechenden
Festsetzungen zur Vermeidung sowie zum Ausgleich/Ersatz kompensiert werden müssen.
lnsbesondere durch eine möglichst umfangreiche Ruckhaltung des anfallenden
oberflåchenwassers im Gebiet kann hier ein Ausgleich geschaffen werden.

2.1.5 Schutzgut Luft und Klima
lm Falle der Bebauung von orts- und Landschaftsräumen sind umweltauswirkungen aus
ansteigender

abnehmender

verkehrlicher und allgemeiner Enrvärmung

Luftzirkulation 
^) erwarten. Die

aufgrund

klimatische

überbauung

Funktion

und

des
Bebauungsplangebietes ergibt sich aus der Lage am Ortsrand. Die Einflüsse der benachbarten
Bebauung auf das Klima sind relativ gering und wirken sich in Form von geringen
Schadstoffanreicherungen und eines ausgeglichenen Temperaturganges mit leicht erhöhten
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Temperaturen aus. Das

naturräumliche Låige.

Eine außerordentliche Luftbelastung ergibt sich aus den bereits engesprochenen
Staubimmissionen und in Form von Tiergeri.ichen, lnsgesamt ist diese vorbelastung jedoch als
gering zu beurteilen

Bewertung

Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen durch das plangebiet aus Versiegelung,
Überbauung sowie Verkehrsemissionen und Heizanlagen sind aufgrund der geringen Größe
und der Begrenzung der råumlichen Verdichtung nicht zu en¿varten, Fur das Schutzgut
Klima/Luft ergibt sich kein Kompensationsbedarf.

2.1.6 Schutzgut Landschaft
Das Landschaftsbild präsentiert sich im Anschluss an den Deimberger Siedlungsraum nach
osten hin als weitgehend ausgeräumte Kulturlandschaft, bedingt durch die landwirtschaftliche
Eignung bzw. Nutzung der Flåchen. Entlang des Siedlungsrandes und in der freien Landschaft
strukturieren nur punktuell die Obstbaumbestånde (Einzelbäume, Gruppen oder Kultunruiese)
das Landschaftsbild. Die Kulturlandschaft in den,,Meisenheimer Höhen,,(193.12) wird der
,offenlandbetonten Mosaiklandschaft' zugeordnet. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der
Landschaft wird insbesondere durch seine Reliefausformung bestimmt. Die als Baugebiet
vorgesehene Fläche liegt im Bereich eines nach Süden abfallenden Hanges, Das Gelände
weist ein generelles Gefålle mit einer mitileren Neigung von 1:6 auf,

Bewertung

Der Untersuchungsraum bietet einen insgesamt ausgeräumten Habitus, der aufgrund seiner
Höhenlage weithin sichtbar ist. Die landwirtschaftlich genutzte Offenlandflåche dominiert das
Landschaftsbild, in dem sich raumwirksame bzw. gliedernde Strukturen zur Akzentuierung der
Landschaft nur punktuell wieder finden. Die Eingrünung des Siedlungsrandes ist, trotz der
vorhandenen Vertikalstrukturen, nicht flåchendeckend; hier fehlen strukturierte
Übergangsbereiche zur freien Landschaft,

Das Schutzgut muss als anthropogen vorbelastet eingestuft werden, trotzdem ist dem
Schutzgut hier ist eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit zuzusprechen ist, Das plangebiet
stellt sich als Siedlungserweiterung mit Konfliktpotenzial hinsichtlich des Landschaftsbildes dar.
Jedoch kann der Eingriff in das Landschaftsbild weitgehend durch verschiedene Maßnahmen
minimiert werden (u'a. EingrrJnung des Ortsrandes, Beschränkung der Höhenentwicklung),
Durch die künftige Bebauung wird der ortsrand neu definiert,

Lokalklima ist insgesamt geprågt durch die relativ gunstige
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2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonsilge Sachgüter
Unter Kultur- und sonstigen sachgiltern sind objekte von gesellschafilicher Bedeutung als
architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze zu verstehen. Sie sind von
Bedeutung wenn ihrer Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.
Fur das Plangebiet lassen sich solche Güter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht feststellen.
Eine besondere Berücksichtigung muss nicht erfolgen,

2.1.8 wechselwirkungen zwrschen dan Berangen des umwertschutzes
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden schutzgüter beeinflussen sich
gegenseitig ín unterschiedlichem Maße, Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den
schutzgütern sowie wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe
wirkungszusammenhänge unter den schutzgütern zu betrachten,
Als hauptsächliche Beeinträchtigung im Plangebiet wird die überbauung von Böden
zwangsläufig einen Verlust der Funktionen dieser BÖden (Charakterisierend für Klima- und
wasserhaushalt, Arten- und Biotoppotential sowie Landschaftsbild) bewirken. Beispielhaft ist
hier die Speícherung von Niederschlagswasser im Oberboden zu nennen. Der
Oberflächenwasserabfluss wird reduziert und somit die Versickerung unterbunden, Es ergeben
sich Folgewírkungen auf den wasserhaushalt (Verringerung der Grundwasserneubildung) und
das Kleinklima (Erhitzung der Flåchen),
lnsgesamt ist eine erhebliche Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ
verstärkende Wech en im Bebauun ebiet aber nicht zu enrya rten.

" slark negativa wirkung/ - negativc wirkung/ o neutrare wirkung/ + positive wrrkung/ ++ s.hr positive wirkung
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2.1.9 Zusammeng€fassta Umweltauswirkungen
Bei der vorgesehenen Bebauung handelt es sich um e¡n Dorfgebiet mit zugeh6riger
Erschließung em Ösflichen siedlungsrand der ortsgemeinde Deimberg.
Die Umweltauswirkungen liegen vor allem in dem Verlust von Boden und Bodenfunktionen
durch Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss und einer
verringerten Grundwasserneubildungsrate (Auswirkungen auf das Kleinklima),
Des Weiteren wird ein erheblicher funktionaler Konflikt durch die erforderlichen Beseitigung der
nieder- und halbstämmigen Obstbaumstrukturen im nordwestlichen plangebiet in Verbindung
mit der Überbauung extensiven Dauergrünlandes ausgelöst, wes zu einer Beeintråchtigung des
Arten- und Biotoppotentials führen kann,

Durch die geplante wohnbebauung wird eine neue Prägung des Landschaftsbildes entwickelt
und damit ist eine neue Wechselwirkung zwischen Siedlung und Landschaft zu erwarten,
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhaþens werden nachfolgend
tabellarisch zusammêngestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt:
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Erheblichkeit
ut

Mensch Temporäre Belastung der neuen Haushalte durch bestehende

landwirtschaftliche Nutzung (Ernte etc,),

Beeinträchtigungen durch zusätzlichen euell- und Zielverkehr

des Neubaugebietes,

Beelnlrächtigungen durch zusätzliche Emissionen im

Neubaugebiet sowie durch bestehende Emissionen

(Landwirtschaft),

Erfordernis des vorsorgenden Radonschulzes,

rku

a

a

a

a

Beurteilun

der Land

a

a

a

t

Pflanzen und Tlere Verlust von Teillebensräumen für Tier- und

Pflanzengesellschaften (extenslves Grünland),

Verlust von bedeutenden Strukturen (nieder. und

halbstämmige Obstbåume) die als relevante Fortpflanzungs-

und Ruheslätten ftir das (besondere) Artenvorkommen gelten

können,

Beeintråchtigung des Artenpotenllals während der

Bautätigkelt,

a

¡

a

aa

Boden Beeinträchtigung der Bodenfunktionen (Grundwasser,

Oberflächenwasserretention),

Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung,

und

a

a aa

Wasser Reduzierung der Grundwasgerneubildungsrate,

Beschleunigung des Wasserabflusses mit Auswirkungen auf

den Vorfluter,

a

a ust der aa

at

aa

Luft und Klima Verånderung des örtlichen Kleinklimas,a

a

Landschaft Neustrukturierung des Landschaftsbildos,

Beseitigung von typischen Strukturelementen des Ortsrandes

a

a

aa

aa

Wechselwlrkungen Verschiebung des WechselverhällniEses vom Bezug

- Siedlu

a a
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2.2 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes

2.2.1 Entwicklung des umwettzustandes bei Durchführung der planung
Mit der Planung sind die unter Ziffer 2.1,9 ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen
verbunden. lm Zuge der Realisierung der Planung können auf der Grundlage der
Kompensation der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft eine für den Menschen hinsichtlich
der lmmissionssituation und Erholung sowie für andere Schutzgúter wie die Landschaft und die
Wechselwirkungen zwischen Landschaft und Siedlung erhebliche Verbesserungen erreicht
werden' lnsbesondere durch die Eingrünung des Baugebiets und die Anlage extensiv zu
bewirtschaftenden Flächen sowie der Anlage einer externen Streuobstwiese wird das Schutzgut
,,Pflanzen und Tiere" gewahrt, wenn nicht sogar aufgewertet.
Letztlich ist zu berücksichtigen, dass ein Endausbau der Erschließung von der
Baulandnachfrage abhångig ist. Die skizzierten Umweltauswirkungen werden aufgrund der
vorrangig bedarfsbezogene Erschließung des Baugebiets wohl erst mit dem Endausbau in
vollem Umfang erreicht, der zeiilich noch offen steht.

2.2,2 Prognose bei Nichtdurchführung der ptanung

Ohne die Baugebietsentwicklung im Plangebiet wurde der Bereich des geplanten
Neubaugebietes weiterhin als Grünland genutzt. Fur die Vielfalt der Bodenstruktur und die
angrenzenden Wohngebiete blieben die Beeinträchtigungen aus der landwirtschaf¡ichen
Nutzung (teilweise Ackerbau) erhalten. Die Durchlässigkeit des Bodens und ihre Bedeutung für
entsprechende Tier- und Pflanzenarten sowie das Kleinklima blieben erhalten. Die
Streuobstbestånde im nördlichen Plangebiet wurden hinsichtlich ihrer funktionalen Ausprägung
fü¡r das Arten- und Biotoppotential sowie für das Landschaftsbíld erhalten bleiben.
Die Entwicklung der ortslage würde auf eine Bestandssicherung beschränkt, die eine
zukünftige Auslastung einzelner lnfrastruktureinrichtungen in Frage stellen würde. Die
Tendenzen des demographischen wandels im ländlichen Raum werden durch die
Nichtentwicklung günstiger Neugebietsstandorte verstärkt, da die vorhandenen innerörflichen
Bauflächen bzw. Potentiale nicht nachgefragt werden.
Das Bebauungsplanverfahren wird in Zusammenarbeit mit Bauwilligen erstellt um z.B. den Bau
einer Reiterhalle/Reiterhof zu ermöglichen,
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2.3 Geplante Maßnahmen zur vermeidung, verrlngerung und zum Ausgle¡ch
erheblich nechteiliger Umweltauswlrkungen

Die Belange des umweltschutzes sind gem. $1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitpläne und in der Abwågung nach $1 Abs. 7 zu berucksichtigen. lm Besonderen sind auf
der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem $ 1 a Abs. 3 BauGB i, V, m, S18 BNatSchG die Beeintråchtigungen von Natur und Landschaft durch geplante
siedlungserweiterungen zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum
Ausgleich zu entwickeln. Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur und
Landschaft dar' Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die
planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste
durch Aufwertung von Teilflåchen soweit mÖglich innerhalb des Gebietes bzw, außerhalb des
Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen,
Die landschaftspflegerische Bilanzierung (siehe u.a. Kapitel 1,1 oder Fachbeitrag Naturschutz
zum Bebauungsplan) stellt klar, dass durch Maßnahmen zur Verminderung (Venruendung
wasserdurchlässiger Materialien, Beachtung der DIN-Normen bei der Ausführung, etc,), zum
Ausgleich (Eingrünen des Neubaugebietes) und zum Ersatz (Anlegen einer streuobstwiese)
der durch die Erschließung und Bebauung verursachte Eingriff in Boden, Natur und Landschaft
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes im Vergleich zu dem vorherigen Zustand und der
damit verbundenen Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsbild ausgeglichen
wird.

Die einzelnen schritte der Vermeidung und Verringerung werden nachfolgend als
zusammengefasste Zielvorstellung und anschließend durch die auf die jeweiligen betroffenen
schutzgüter bezogene Maßnahmenbeschreibung konkretisiert. Dabei werden die mit der
Planung verbundenen unvermeidbaren Belastungen gesondert herausgestellt.

2.3,1 Allgemeine UmweltbezogoneZlelvorstellungen
Bei der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsich¡ich der
umweltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund der erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen in folgenden Teilbereichen:

' Berücksichtigung des lmmissionsschutzes im plangebiet,

e Aufrechterhaltung der versickerungsfåhigkeit des Bodens,
¡ Berücksichtigung des orts- und Landschaftsbildes im Zuge der Baugebietsentwicklung
o Rückhalt von Oberflächenwasser im Gebiet,
o Sicherung und Wiederherstellung des (beschränkten)Arten- und Biotoppotential im

Plangebiet.
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2,3,2 Schutzgut Mensch

Die Vorbelastung des Plangebietes ergibt sich zum einen durch die Kreisstraße 62 und durch
die landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Flächen (Ackerflåchen, Milchviehbetrieb).
Eine differenzierte Betrachtung der Belastungen durch die Kreisstraße anhand einer
schalltechnischen Untersuchung zur Erfassung der Lärmbelastung erfolgte im
Bebauungsplanverfahren nicht, da aufgrund der eher geringen Verkehrsmengen nicht mit einer
unzumutbaren Belastung zu rechnen ist, Die Bewertung der Emissionen eines bestehenden
Milchviehbetriebes wurde gutachterlich bewertet, wobei das mögliche ,,Störpotential,,
unerheblich bewertet wurde. Denn Gerüche und Geräusche die von einem Milchviehbetrieb
ausgehen (Futterwagen, Milchtankwagen, Gülle rühren), sind der Ortsüblichkeit zuzuordnen
und typisch für ein Dorfgebiet.

Eine Ausweisung des Plangebietes als Dorfgebiet ist insgesamt mit den umgebenden
Nutzungen vertråglich.

Die Umsetzung der gültigen Wärmedämmstandards und der Bau moderner Heizanlagen wird
durch Bauordnungsrechtliche Auflagen im Plangebiet gesichert, sodass keine erheblichen
umweltauswirkungen (lmmissionen) auf den Menschen zu erwarten.
Durch den Hinweis auf sinnvolle Pråventionsmaßnahmen beim Neubau von Wohngebäuden
wird auch das Gefahrenpotential unterhalb der Erheblichkeitsschwelle minimiert (Radon).

Unvermeidbare Belastungen

Die Belastungen ergeben sich insbesondere aus der landwirtschaftlichen Nutzung, Hier treten
saisonale Beeintråchtigung der Wohnnutzung durch Staub-, Geruchs-, und Schallimmissionen
durch die Bearbeitung der umliegenden Acker auf. Hierbei handelt es sich nicht um eine
permanente Schallquelle, jedoch kann zur Erntezeit auch eine erhöhte Belastung in den
Abendstunden auftreten.

2.3.3 Schutzgut Tlere und pflanzen

Der Schutz von Tieren und Pflanzen als Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer nat[¡rlichen
und historisch gewachsenen Artenvielfalt kann auf der Grundlage des Fachbeitrag Naturschutz
zur Eingriffsregelung durch zahlreiche Festsetzungen zur Vermeidung, Verringerung, Ausgleich
und Ersatz, der mit dem Bebauungsplan und seiner Realisierung verbundenen
Umweltauswirkungen, erfolgen. Auf die Umwelteinwirkungen auf das Schutzgut Tiere und
Pflanzen sollte die Planung reagieren mit

' Begrenzung der Flächenversieglung im Baugebiet durch Beschrånkung der überbaubaren
Grundstücksflächen auf das notwendige Maß (Festsetzung von Baugrenzen).

o Durchgrünung des Baugebietes durch Festsetzung nicht überbaubarer Grundstücksflächen
(Begrunung nicht bebauter Flächen). Unversiegelte Flåichen sind dauerhaft zu begrunen,

¡ Eingrünung des Ortsrandes mit heimischen Strauchgehölzen und Obstbäumen durch
Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen A 1, A2a, Azb, A3 und A4.
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o Erhalt bestehender hochwertiger Streuobstbestände als Ausgleichsmaßnahme A5,¡ Herstellen bzw. Ergånzen einer Streuobstwiese (Pflanzung von insgesamt T
Wildobstbåume) und Förderung der sukzessiven Ausbreitung von Flora und Fauna durch
extensive Bewirtschaftung der Wiesenflåchen (,,ökologischer Trittstein*) als
Ersatzmaßnahmen E1 (Grundstück mit der Flurstücks-Nummer 271, 2. råumlicher
Geltungsbereich des Bebauungsplanes). Keine Einfriedung der Flächen,

Unvermeidbare Belastungen
Die Versiegelung von Böden und die Beseitigung von Einzelgehölzen (nieder- und
halbståmmige Obstbäume) bedeutet eine Reduzierung von Lebensråumen durch die geplante
Überbauung und ist aufgrund des Entwicklungszieles Bauflächenentwicklung unvermeidbar.

2.3.4 Schutzgut Boden

Auf die mit der Bodenversiegelung verbundenen Kompensationserfordernisse reagiert der
Bebauungsplan auf Grundlage des Fachbeitrages Naturschutz mit folgenden Festsetzungen,
die das Maß der Bodenversiegelung auf das Nötigste beschränken:
o Die Flåchenversieglung außerhalb der Baufenster, d.h. die nicht uberbaubaren

Grundstücksflächen, wird auf eine GR2,",0,6 begrenzt.
o Unversiegelte Flächen sind dauerhaft zu begrünen (Förderung der natürlichen

Bodenfunktionen).

o Beachtung der DIN-Normen bei den Erdarbeiten und möglichst Wiedervenryendung des
Erdaushubs (Mutterboden) im Baugebiet sowie Maßnahme n zur Vermeidung von
Verdichtungs- und Erosionsprozessen.

o Stellflåchen, Zufahrten, Wege, etc. sind mit wasserdurchlässigen Materialien und unterbau
zu versehen unter Berücksichtigung fahrdynamischer Notwendigkeiten.

¡ Erhalt bestehender hochwertiger Streuobstbestände (Ausgleichsmaßnahme As) als
GnJnmasseanteil.

' Festsetzung von Bepflanzungsmaßnahmen im Neubaugebiet (Ausgleichsmaßnahme A1-4)
sowie auf externen Flåchen (Entwicklung einer Streuobstwiese als Ersatzmaßnahmen E 1).

Unvermeidbare Belastungen

Eine Überbauung und damit anteilige Versiegelung der Böden ist an dieser stelle des
Siedlungsgebietes unvermeidbar und ist aufgrund des Entwicklungszieles
Bauflächenentwicklung unvermeidbar. Es bestehen keine Standortalternativen,

2.3.5 Schutzgut Wasser
Auf die umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser kann der Bebauungsplan durch
Festsetzungen:

. zurReduzierung derOberflächenversiegelung,
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Trennung des auf

Schmutzwasser.

privaten Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers vom

Verbesserung der natürlichen Oberflächenwasserrù¡ckhaltung (Bepflanzungsmaßnahmen,
Erhalt hochwertiger Gehölzstrukturen).

Rtlckhalt und Nutzung von Niederschlagswasser auf privaten Grundstücken mittels
Zisternen.

Festsetzung von Bepflanzungsmaßnahmen im Neubaugebiet (Ausgleichsmaßnahme A1-4)
sowie auf externen Flächen (Entwicklung einer Streuobstwiese als Ersatzmaßnahmen E 1).

Unvermeidbare Belastungen
Die Überbauung und damit Reduzierung der oberflächenwasserretention ist an dieser Stelle
der Ortslage unvermeidbar auf Grundlage des Entwicklungszieles Bauflächenentwicklung.

2.3.6 Schutzgut Luft und Klima
Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima kann der Bebauungsplan durch
Festsetzungen zur Verringerung des maximal zulåssigen Maßes der baulichen Nutzung
(dauerhafte Flåchenversiegelung), zur Reduzierung der oberflächenversiegelung und zur
Verbesserung der OberflËichenwasserrückhaltung reagieren. Zudem sind die Eingrûnung des
Neubaugebietes (Ausgleichsmaßnahmen A1-44) und des Außenraumes (E1) sowie der Erhalt
des Grünmasseanteils im Bebauungsplan vorgesehen,

Unvermeidbare Belaetungen

Mit der Versiegelung von Flåchen sind indirekt auch mikroklimatische Anderungen zu erwarten.
Gebäude und Verkehrsflåchen veråndern die Strahlungsbilanz des Gebietes, Die Baukörper
besitzen eine höhere Wärmeabstrahlung als die vorhandenen Freiflåchen, so dass das Gebiet
stårker erwärmt wird als bisher und sich die Temperaturextreme ggf. verschärfen (höhere
sommerliche und Tages'Temperaturspitzen). Der Verlust von Versickerungsflächen in
Verbindung mit dem Abführen von oberflåchenwåssern bewirkt generell ein merkliches
Absinken der Luftfeuchtigkeit insbesondere in Trockenwetterperioden, kann aber auch bei
Starkregen nach längeren Trockenphasen oder Dauerregen zu extrem hoher Luftfeuchte
führen. H0here Wärmebelastung und Verschärfung der Luftfeuchteverhåltnisse bewirken
bioklimatische Effekte, die die Thermoregulation von Organismen negativ beeinflussen.
Aufgrund des kleinräumig zu erwartenden Effektes, der bestehenden Vorbelastungen durch die
angrenzende Bebauung/Nutzung ist der Konflikt von untergeordneter Bedeutung.

2.3.7 Schutzgut Landschaft

Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild kann der Bebauungsplan
durch folgende Festsetzungen reagieren:

a

a

a

a
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Durchgrünung des Baugebietes durch Festsetzung n¡cht überbaubarer Grundstücksflåchen
(Begrünung nicht bebauter Flåchen). Unversiegelte Flåchen sind dauerhaft zu begrünen.
Beschränkung der HÖhenentwicklung durch Festsetzung der maximal zulässigen Zahl der
vollgeschosse orientiert an der umgebenden Bebauung sowie an der topographischen
Lage zur Schaffung eines harmonischen Übergangbereichs von Siedlungsstruktur zur
Kulturlandschaft (Offenland),

Gestaltungsvorgaben für Einfriedungen, stützmauern, werbeanlagen und
Mulltonnenabstellplåtzen zur schaffung eines harmonischen übergangbereichs von
Siedlungsstruktur zur Kulturlandschaft (Offenland).
Eingrünung und Strukturierung des ortsrandes mit heimischen Strauch- und Baumgehölzen
(140 Sträucher und 14 Obstbäume) durch Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen A1-A4.
Erhalt und extensive Pflege bestehender Obstbaumbestände (Ausgleichsmaßnahmen A 5)
zur Sicherung der Ortsrandstruktur.

Unvermeidbare Belastun gen

Grundsätzlich erfolgt eine hinzunehmende visuelle Beeintråchtigung bzw. Verschiebung des
Landschaftsbildes durch das Plangebiet von Landschaft - Siedlung zu siedlung - siedlung, d.h,
die Ausweitung des Siedlungsraumes erfolgt. Die Charakteristika des Landschaftsbildes wird
sich hierdurch jedoch nicht wesentlich ändern, da wertprågende Merkmale von Vielfalt, Eigenart

a

a

a

a

a

und schönheit erhalten bleiben. Die überbauung der
Entwicklungszieles Bauflåchenentwicklung unvermeidbar.

Flåche ist aufgrund des

2,4 Anderueitige Planungsmöglichkeiten

Standort

Die ortslage von Deimberg hat sich entlang der K62 entwickelt. lm Zuge der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes wurden verschiedene Ortsentwicklungsalternativen geprüft, die aber
sowohl von der wirtschaftlichen Erschließung als auch der stådtebaulichen Entwicklung keine
sinnvolle Alternative zur Bebauung des Plangebietes darstellen, Da der Bebauungsplan aus
dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, wurde auf eine explizite Alternativenprüfung im
Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan verzichtet und auf die Aussagen des
Flåchennutzungsplanes zugegriffen.

Planinhalt

lm Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden verschiedene städtebauliche Varianten
erarbeitet und geprüft' Diese Varianten wurden im Gemeinderat sowie auch mit den
maßgeblichen Trägern Öffentlicher Belange diskutiert. ln der Abwägung der Varianten wurde
eine Lösung erarbeitet, die eine mÖglichst wirtschaftliche Erschließung vorsieht und die
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städtebaulich verträgliche lntegration des Baugebietes in die Landschaft sowie das
Ortsrandgefuge berücksichtigt,

3.0 Zueåtzliche Angaben

3.1 Technlsche Verfahren bel der Umweltprüfung
Gemåß $ 14 LNatSchG sind im Fachbeitrag Naturschutz die vorgesehenen Veränderungen in
Text und Karte darzustellen und darzulegen, dass Beeinträchtigungen soweit als möglich
vermieden und unvermeidbare Beeintråchtigungen durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen
oder in anderer Weise kompensiert werden. Der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan
,,Am Weiher / Auf'm obersten Flur" wurde durch das lngenieurburo Monzel-Bernhardt,
Rockenhausen erarbeitet.

Die Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange erfolgt im Rahmen eines
Erschließungskonzeptes zum Bebauungsplan. lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind
erforderliche Flåchen und Maßnahmen festgesetzt. Das Erschließungskonzept zum
Bebauungsplan ,Am Weiher / Auf'm obersten Flur" wurde im Auftrag der
Verbandsgemeindewerke Lauterecken durch das lngenieurbüro Monzel- Bernhardt,
Rockenhausen erarbeitet.

Um den Belangen des lmmissionsschutzes zu entsprechen, wurden die vom
landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb Werner Reidenbach, Deimberg (Milchviehbetrieb,
Gemarkung Deimberg, Parzelle 73) ausgehenden lmmissionen in Form von Geruch, Staub und
Geråuschen erfasst und im Verhältnis zur geplanten Baugebietsentwicklung anhand einer
lmmissionsprognose nach Maßgabe der VDI-Richtlinie 3414 (Emissionsminderung,
Tierhaltung, Geruchsstoffe) bewertet. Die lmmissionsprognose wurde von der
La ndwi rtsch aftska m mer R hei n la n d-pÍ alz (21,04,20 10) e rarbe itet.

Zur Ermittlung der Radonbelastung in der Bodenluft wurde eine gutachterliche Stellungnahme
(13.12.2011) von Geoconsurt Rein, oppenheim ausgearbeitet,
Bebauungsplanverfahren zu Grunde gelegt wurde.

das dem

3.2 Hinweise zur Durchführung der umweltüberwachung
Die Ausführung der Ausgleichsmaßnahme A1, A2a, A2b, A3, A4 und AS auf den privaten
Grundstucksflåchen wird vertraglich im Rahmen des Grundstückserwerbs mit den Bauwilligen
durch die Gemeinde vereinbart. Zudem erfolgt die rechiliche Sicherung über den
Bebauungsplan (Grundlage für Baugenehmigung),

Die Umsetzung der Ersatzmaßnahmen E1 erfolgt durch die Ortsgemeinde auf
gemeindeeigenen Grundstücksflächen.
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Die Maßnahmen sind durch Eintragung in das Grundbuch dauerhaft zu s¡chern

Notwendige Beteiligungen bzw. Meldungen im Rahmen der Maßnahmenumsetzung werden
durch die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken i.V.m. der Ortsgemeinde Deimberg
ausgeführt, Die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen wird von der Unteren
Naturschutzbehörde in einer gemeinsamen Ortsbesichtigung mit der Ortsgemeinde Lrberprüft.

4.0 Zusammenfassung

Das Plangebiet stellt die zentrale und abschließende Baulandreserve der Ortsgemeinde
Deimberg dar' die mit dem Bebauungsplan einer Bebauung (3-4 Bauplätze) zugefirhrt werden
soll. Die vorgesehenen Bauformen und Nutzungen orientieren sich am umliegenden Bestand
sowie an den Erläuterungen von Bauwilligen. Die stådtebaulichen Vorgaben lassen einen
möglichst großen Gestaltungsspielraum für die Grundstücksbesitzer, Das Plangebiet wird über
die Kreisstraße K62 erschlossen. Die Randbereiche des Baugebietes (Ausgleichsmaßnahmen
A 1-44) werden auf den privaten Grundstùlcksflächen zur freien Landschaft hin eingegrünt bzw.
der Bestand wird erhalten (AS),

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des $ 2 Abs. 4 BauGB, die mit
dem Bebauungsplan vorbereitet werden, ist zum einen vor allem der Verlust von Boden und
Bodenfunktionen durch Versiegelung und der damit verbundene erhöhte
Oberflächenwasserabfluss und die verringerte Grundwasserneubildungsrate zu sehen.
Maßnahmen zur Vermeidung, zut Minimierung sowie zum Ausgleich und Ersatz für den
Bebauungsplan werden im Umweltbericht dokumentiert, Die Empfehlungen reichen von der
Minimierung der Bodenversiegelung bis zur Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen A 1-A S

sowie der Ersatzmaßnahme E1,

Zum anderen sind als voraussichtlich erhebliche Umweltwirkungen die Eingriffe in das Arten-
und Biotoppotential zu bewerten, die mit der Beseitigung der nieder- und halbstämmigen
Obstbäume im nördlichen Plangebiet einhergehen. Auf die Beseitigung dieser Teillebensräume

- vor allem für das heimische Tierartenpotential - reagiert der Bebauungsplan mit der
Schaffung von Ersatzbiotopen (Eingrunung des Ortsrandes durch Sträucher und Bäume,
Pflanzung einer Obstbaumreihe, Entwicklung einer Streuobstwiese im Außenraum 12.
Råumlicher GeltungsbereichJ). Die Flåchen sind extensiv zu unterhalten.

Die Belastung der Bewohner im Baugebiet durch die derzeitige Nutzung der angrenzenden
landwirlschaftlichen Flåchen zur freien Landschaft hin, kann, sofern es sich um die saisonal
beschrånkte Beeintråchtigung durch die geordnete landwirtschaftliche Feldnutzung oder den
Milchviehbetrieb (nordöstlich des Plangebietes) handelt, als hinnehmbar bewertet werden.
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Auch Vorbelastungen durch Straßenverkehr oder sonstige lmmissionen sind in keinem
erheblichen Maße bekannt oder zu erwerten, Auf das vorhandene Radonpotential im Boden
kann durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der sorgfältigen
Bauausfuhrung reagiert werden.

Auf die Beeintråchtigungen des Wasserhaushalts durch die Versiegelung kann mit
entsprechenden Festsetzungen zur Begrünung des Neubaugebiets reagiert werden. Hinzu
kommen Empfehlungen zum Zisternenbau sowie sonstigen Rückhaltungen des
Oberflåchenwassers, Für die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft und Klima kann
ebenfalls vor allem die Begrünung des Neubaugebietes als Kompensationsmaßnahme
gewertet werden. Die mit der Neuversieglung eintretenden kleinklimatischen Effekte im
Geltungsbereich des Bebauungsplans sind auf Grund bestehender Vorbelastungen durch die
angrenzende Bebauung/Nutzung als hinnehmbar zu bewerten.

Auf den Verlust von Boden und Bodenfunktionen kann der Bebauungsplan durch möglichst
geringe Versiegelung der Böden auf den Baugrundstucken und umfangreichen Festsetzungen
zur Erhöhung des Grünmasseanteils (Ausgleichsmaßnahme A1-A4; Ersatzmaßnahme E1)
reagieren. Die Gestaltung des Landschaftsraumes kann durch die Festsetzungen des
Bebauungsplanes kompensiert werden. lnsbesondere die natürliche Reliefstruktur kann durch
eine angepasste Baulandentwicklung bewahrt werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahme n zur
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich bzw. Ersatz der erheblichen
Umweltauswirkungen durch die Baugebietsentwicklung keine erheblichen nachteiligen
umweltauswirkungen zu erwarten sind bzw. nach Ausführung verbleiben.

Deimberg, den 2 /, tll, 2¡16

Für die Ortsgemeinde

{/*, S k*k?:::-;.t..
Herr, Ortsbürgermeisterin

+
+

L
,rô6

cD
1
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Teil 3 Zusammenfassende Erkläru m 10 Abs. 4 BauGB

1. Zlel der Bebauun aufstellun
Das Bebauungsplangebiet am östlichen Ortsrand von Deimberg soll angrenzend an die
bestehende ortslage ein Dorfgebiet entwickelt werden. Maßgeblich für die Art der baulichen
Nutzung in diesem Bereich sind die angrenzenden städtebaulichen Strukturen. Mit Umsetzung
des Bebauungsplanes soll der Baulandbedarf der ortsgemeinde Deimberg langfristig gedeckt
und die Eigenentwicklung der Gemeinde gefördert werden.

2. Verfahrenaablauf

G rundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Am Weiher / Auf'm obersten Flur,, in
Deimberg ist das Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI, I s. 2414) in der derzeit girrtigen Fassung.

Der Ortsgemeinderat von Deimberg hat am 13. Dezember 2010 die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen (S 2 BauGB).

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 02, Februar 2011 ortsüblich
bekannt gemacht (g 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung an dieser Bebauungsplanung gemåß g 3 Abs. 1

BauGB wurde am 20, Juli 2011 in Form der Bekanntmachung durchgeführt. Der planentwurf
lag anschließend bis zum 22, August 2011 zur Einsichtnahme und Erörterung offen. Aus der
Burgerschaft wurden zwei Stellungnahmen zu dem planentwurf abgegeben, die vom
Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 02. April 2012 geprüft und entschieden wurden, Die
Entscheidung des ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 03. Mai ZO12
mitgeteilt.

Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange (TöB), deren Aufgabenbereich durch
die Planung berühr1 werden kann, wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß $ 4
Abs' I BauGB mit Schreiben vom 14, Juli 2011 über die Planaufstellung unterrichtet. Sechzehn
dieser Beteiligten haben Stellungnahmen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner
Sitzung am 02, April 2012 geprüft und entschieden wurden. Die Entscheidung des
ortsgemeinderates wurde den Beteiligten mit Schreiben vom 03, Mai 2012 mitgeteilt,

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß g 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben
vom 14' Juli 2011. Von Seiten der benachbarten Gemeinden wurden keine Stellungnahmen zu
dem Planentwurf vorgetragen.
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Hinweis: Gemäß $ 4a Abs. 2 BauGB wurde die frühzeitige Offenflichkeitsbeteiligung gemåß S 3
Abs' 1 BauGB gleichzeitig mit der fruhzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemåß s 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes ,,Am Weiher - Auf'm obersten Flur" in der planfassung

,,September 2013" hat mit den Anderungen und Ergänzungen, welche der planentwurf
aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates Deimberg vom 02. April 2012 erfahren hat,
einschließlich den planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen texflichen Festsetzungen,
der Begründung mit Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits vorliegenden
umweltbezogenen stellungnahmen in der Zeit von 05, Dezember 2013 (Arbeitstag) bis
einschließlich 10' Januar 2014 (Arbeitstag) öffentlich ausgetegen (g 3 Abs, 2 Satz 1 BauGB).
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 27. November 2013 ortsl¡blich bekannt gemacht (S 3
Abs' 2 Satz 2 BauGB). lm Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen
abgegeben,

Die Nachbargemeinden wurden mit schreiben vom 28. Novem ber 2013 über die öffenfliche
Auslegung des Planentwurfes gemäß $ 3 Abs, 2 BauGB unterrichtet. Während der Auslegung
gingen keine Stellungnahmen ein.

Die BehÖrden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 2g.
November 2013 gemåß $ 4 Abs, 2 BauGB beteiligt, Dreizehn dieser Beteiligten haben
Stellungnahmen abgegeben, die vom ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 24. März 2014
geprüft und entschieden wurden, Die Entscheidung des Ortsgemeinderates wurde den
Beteiligten mit schreiben vom 26. Januar 2016 mitgeteilt.

Hinweis: Gemäß $ 4a Abs. 2 BauGB wurde die Öffentliche Auslegung gemåß g 3 Abs, 2
BauGB gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen¡icher Belange
gemäß g 4 Abs. 2 BauGB durchgefûhrt.

Der Ortsgemeinderat von Deimberg hat am 24, März 2014 den Bebauungsplan einschließlich
den planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen texilichen Festsetzungen sowie der
Begründung mit Umweltbericht als Satzung beschlossen (S 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. g 24
Gemo und $ 88 LBauo)' Anschließend wurde der Bebauungsplan ausgefertigt und ortsublich
bekannt gemacht (vgl, planurkunde).
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Ergebnis der Abwägung

Das Bebauungsplanverfahren wurde gemåß Kap. ,2.0 VerfahrensablaufA/erfehrensvermerke,
durchgeführt. Nachfolgend wird das Beteiligungsverfahren gemäß SS 3 und 4 Abs, 2 BauGB
einschließlich des Abwägungsprozesses dokumentiert.

Der Entwurf des Bebauungsplanes ,,Am Weiher - Auf'm obersten Flur" in der planfassung

,'September 2013" hat mit den Anderungen und Ergänzungen, welche der planentwurf
aufgrund des Beschlusses des Ortsgemeinderates Deimberg vom 02. April 2012 erfahren hat,
einschließlich den planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen texilichen Festsetzungen,
der Begrundung mit Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit von 05. Dezember 2013 (Arbeitstag) bis
einschließlich 10. Januar 2014 (Arbeitstag) öffentlich ausgetegen (g 3 Abs, 2 Satz 1 BauGB),
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 27. November 2013 ortsüblich bekannt gemacht (S 3
Abs' 2 Satz 2 BauGB). lm Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen
abgegeben,

Die Nachbargemeinden wurden mit schreiben vom 28. Novem ber 2013 ülber die öffeniliche
Auslegung des Planentwurfes gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet. Wåhrend der Auslegung
gingen keine Stellungnahmen ein.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 2g,
November 2013 gemËiß $ 4 Abs.2 BauGB beteiligt. Dreizehn dieser Beteiligten haben
Stellungnahmen abgegeben, die vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 24. März 2014
geprüft und entschieden wurden. Die Entscheidung des Ortsgemeinderates wurde den
Beteiligten mit schreiben vom 26. Januar 2016 mitgeteilt.

Hinweis: Gemåß $ 4a Abs, 2 BauGB wurde die öffentliche Auslegung gemåß S 3 Abs. 2
BaUGB gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen¡icher Belange
gemäß g 4 Abs, 2 BauGB durchgeführt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick uber die eingegangenen Stellungnahmen der
Offentlichkeit sowie Träger öffentlicher Belange. Fur Träger, die keine Bedenken, Anregungen
oder Einwendungen erhoben haben, werden keine Abwägungsunterlagen erstellt,
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röe Stellunsnahmon vom:

Einwendu ngen

nein

2.1
Kreisverwaltung Kusel,

e Kusel
22.01.2014 X

2.2
Kreisverwaltung Kusel, Untere

Kusel
03.01,2014 Hinweise

2.3
Kreisverwaltung Kusel, Untere

B Kusel
10.01.2014 X

2.4
Kreisverwaltung Kusel, feuenryehr-

tech Bediensteter Kusel

2.5
Kreisverwaltung Kusel, Untere

Natu ö Kusel

2.â
Struktur- und Genehmigungsdirektion

Süd RS rslautern
21,01.2014 Hinweise

2.7
LB Mobilität Kaiserslautern,

utern
06.01,2014 Hinweise

2.8
RWE Rhein-Ruhr, ldar-Oberstein /

GmbH
't1.12.2013 Hinweise

2.9
Deutsche Telekom Netzproduktion

Gm Kaisersla
04.12,2013 Hinweise

2.10
lndustrie- und Handelskammer,

2.11 Handwerkskammer, Kaiserslautern

2.12
Vermessungs- und Katasteramt,

Kusel
19,12.2013 Hinweise

2.13
Struktur- und Genehm igungsdirektion

Nord RS
09,12,2013 X

2.14 VG-Werke Lauterecken

2.15
Dienstleistungszentrum ländlicher

Raum Kaiserslautern
04.12.2013 X

2.16
Landwirtschaftskammer Rheinland-

Kaiserslautern
09.01,2014 X

2.17
Landesamt fur Geologie und

u

2.18
Generaldirektion Kulturelles Erbe,

Direktion tn
10.12,2013 Hinweise

2,19 Forstamt, Kusel

Bêgt doc
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Die Prtlfung der wåhrend der öffsntlichen Aualegung und der Behördenbetelllgung
eingegangen stellungnahmên gemåß $ 3 Abs, 2 BeuGB und s 4 Abe. 2 BauGB ainachließlich
Abwågungsbeachltiesen fand em 24, Måz 2014 durch den Ortegemeinderet statt. Der
Abwågungsvorgeng wlrd in der Niederschrlft zur Gemeinderatsltzung dokumentiert, Dle
Entscheidung des Ortsgemeinderatea wurds den Betelligten mit Schreiben vom 26. Januar
2016 mitgeteilt.

Der Ortsgemeinderat von Deimberg hat am 24, Män2014 ¿en Bebauungsplan einschliegch
den planungsrechtlichen und bauordnungsrechtllchen textllchen Festsetzungen sowle der
Begrtlndung mit Umweltbericht als Setzung beschloesen (g 10 AbE. I BauGB i.V.m. g 24
GemO und g 88 LBauO).
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